
8. Änderung des Flächennutzungsplans in der Gemeinde Ruhwinkel Abwägung der Stellungnahmen

Vorlage zur Sitzung der Gemeindevertretung Ruhwinkel am 08.12.2025

Abwägung der im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (TÖB) gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen 
zur 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Ruhwinkel.

Im Zuge der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zur 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Ruhwinkel sind vier Stel-
lungnahmen eingegangen.

Frühzeitige TÖB-Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB von 06.12.2022 bis 10.01.2023

Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert:

1. Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport Abt. Landesplanungsbehörde IV6

2. Kreis Plön

3. Ministerium für Inneres, für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport Referat für Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht” (IV 52)

4. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes S-H

5. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H, - Luftfahrtbehörde

6. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H - Niederlassung Rendsburg

7. Gebäudemanagement Schleswig-Holstein, AöR

8. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben – Anstalt des öffentlichen Rechts - Direktion Berlin – Sparte Portfolio Management

9. Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein - Obere Denkmalschutzbehörde

10. Landesamt für Denkmalpflege des Landes Schleswig-Holstein

11. Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume S-H, Abt. 7 – Immissionsschutz - Regionaldezernat Kiel

12. LLUR, Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein, Außenstelle Neumünster
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13. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr - Referat Infra I 3

14. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie

15. Schleswig-Holstein Netz AG, -Netzcenter Plön-

16. Deutsche Telekom Technik GmbH, PTI 11, Planungsanzeigen

17. Deutsche Telekom Technik GmbH

18. Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

19. Vodafone GmbH

20. Bundesnetzagentur, Referat Richtfunk

21. Dataport AöR

22. DFS Deutsche Flugsicherungs GmbH

23. Deutsche Funkturm GmbH

24. Gewässerunterhaltungsverband Schwale – Dosenbek

25. Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein

26. Industrie- und Handelskammer zu Kiel

27. Handwerkskammer Lübeck

28. Amt Bokhorst-Wankendorf für die Nachbargemeinden Wankendorf, Belau, Schillsdorf, Rendswühren und Ruhwinkel 

29. Gemeinde Bönebüttel

30. Amt Bornhöved für die Nachbargemeinden Gönnebek und Bornhöved

31. Bund für Umwelt und Naturschutz

32. Naturschutzbund Deutschland

33. Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Hamburg / Schwerin

34. Deutsche Bahn AG, DB Immobilien
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35. Deutscher Wetterdienst

36. AG-29 BNatSchG

37. Ericsson Services GmbH

Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung keine Stellungnah-
me abgegeben:

3. Ministerium für Inneres, für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport Referat für Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht” (IV 52)

4. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes S-H

6. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H - Niederlassung Rendsburg

8. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben – Anstalt des öffentlichen Rechts - Direktion Berlin – Sparte Portfolio Management

12. LLUR, Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein, Außenstelle Neumünster

13. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr - Referat Infra I 3

24. Gewässerunterhaltungsverband Schwale – Dosenbek

26. Industrie- und Handelskammer zu Kiel

27. Handwerkskammer Lübeck

29. Gemeinde Bönebüttel

30. Amt Bornhöved für die Nachbargemeinden Gönnebek und Bornhöved

31. Bund für Umwelt und Naturschutz

32. Naturschutzbund Deutschland

34. Deutsche Bahn AG, DB Immobilien

36. AG-29 BNatSchG
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Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung eine Stellungnah-
me abgegeben, haben jedoch weder Bedenken und Anregungen geäußert, noch Hinweise gegeben :

16. Deutsche Telekom Technik GmbH, PTI 11, Planungsanzeigen vom 06.12.2022

18. Telefónica Germany GmbH & Co. OHG vom 21.12.2022

19. Vodafone GmbH vom 13.12.2022

21. Dataport AöR vom 08.12.2022

23. Deutsche Funkturm GmbH vom 15.12.2022

25. Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein vom 20.12.2022

Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung eine Stellungnah-
me abgegeben, die zur Abwägung vorgeschlagen werden:

1. Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport Abt. Landesplanungsbehörde IV6 vom 10.01.2023 und vom 03.02.2023

2. Kreis Plön vom 24.01.2023 und vom 01.03.2023

5. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H – Luftfahrtbehörde vom 13.12.2022

7. Gebäudemanagement Schleswig-Holstein, AöR vom 04.01.2023

9. Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein - Obere Denkmalschutzbehörde vom 07.12.2022

10. Landesamt für Denkmalpflege des Landes Schleswig-Holstein vom 20.01.2023

11. Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume S-H, Abt. 7 – Immissionsschutz vom 21.12.2022

14. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie vom 03.01.2023

15. Schleswig-Holstein Netz AG -Netzcenter Plön- vom 14.12.2022 und 05.01.2023

17. Deutsche Telekom Technik GmbH – Richtfunktrassenauskunft vom 16.01.2023

20. Bundesnetzagentur, Referat Richtfunk vom 15.12.2022

22. DFS Deutsche Flugsicherungs GmbH vom 19.12.2022
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28. Amt Bokhorst-Wankendorf für die Nachbargemeinden Wankendorf vom 24.01.2023

33. Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Hamburg / Schwerin vom 09.01.2023

35. Deutscher Wetterdienst vom 10.01.2023

37. Ericsson Services GmbH vom 06.12.2022

Abwägungsvorschlag

Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben eine Stellungnahme abgegeben, die wie folgt zur Abwägung vorge-
schlagen werden:

Stellungnahme Abwägung

1. Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport Abt. 
Landesplanung und ländliche Räume, IV6 vom 10.01.2023

(…) da es sich inhaltlich um eine gemeinsame Planung mit gleichen 
Planungszielen und gleichem Verfahrensstand handelt, habe ich mir er-
laubt, meine Stellungnahme in einem Schreiben zusammenzufassen. 

Die Gemeinde Rendswühren plant die 42. Änderung ihres Flächennut-
zungsplanes und Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 28 für ein Ge-
biet südlich der stillgelegten Bahntrasse Neumünster – Plön, südwest-
lich der Gemeindegrenze zu Ruhwinkel, nordwestlich von Schönböken, 
nördlich  von  Altenrade  sowie  östlich  von  Dreikronen.  Die  Gemeinde 
Ruhwinkel plant die 8. Änderung ihres Flächennutzungsplanes und Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 10 für ein Gebiet nordöstlich der Ge-
meindegrenze zu Rendswühren,  nördlich  des Schönbökener  Holzes, 
westlich von Eichholz, südwestlich von Bockhorn und südlich der still-
gelegten Bahntrasse Neumünster – Plön. Wesentliches Planungsziel ist 
die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errich-

Kenntnisnahme
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Stellungnahme Abwägung

tung von 5 Windenergieanlagen (WEA) mit Gesamthöhen von bis zu 
200m und einer WEA mit einer Gesamthöhe von 180 m. Dazu ist die 
Darstellung von „Flächen für Versorgungsanlagen als Zusatznutzung, 
Zweckbestimmung Erneuerbare Energien, hier: Windkraft“ beabsichtigt. 
Als Grundnutzung soll  „Fläche für die Landwirtschaft dargestellt  wer-
den.

Die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung 
ergeben sich aus der am 30.10.2020 in Kraft getretenen Teilfortschrei-
bung  des  Landesentwicklungsplans  Schleswig-Holstein  zum  Thema 
Windenergie an Land (GVoBl. Schl.-H. S. 739) und der Teilaufstellung 
des Regionalplans für den Planungsraum II zum Thema Windenergie 
an Land vom 29.12.2020 (GVoBl. Schl.-H. 2002 S. 1083). 

Die Abgrenzung der Fläche für die Windkraftnutzung stimmt mit  den 
Grenzen des Vorranggebietes für die Windenergie Nr. PLO_030 übe-
rein. In dieser Hinsicht bestehen insofern aus landesplanerischer Sicht 
keine Bedenken. Für die noch festzulegenden Baufenster in den Ent-
würfen der Bebauungspläne weise ich vorsorglich auf folgendes hin: 
Gemäß Ziffer 3.5.2 Abs. 6 des Landesentwicklungsplans zum Thema 
Windenergie an Land ist als Ziel der Raumordnung zu Wohngebäuden 
im Außenbereich das dreifache, zu Wohngebäuden des Innenbereiches 
das fünffache der Anlagengesamthöhe einzuhalten, gemessen von der 
Hausecke zum Mastfuß. In der Planungsinformation wird hierauf auch 
zutreffend  hingewiesen.  Die  Baufenster  sind  so  zu  dimensionieren, 
dass die WEA die Abstandsvorgaben einhalten können, ohne dass der 
Rotor über die Baugrenzen bzw. den Geltungsbereich und damit über 
das Vorranggebiet hinausragt. Ich bitte darum, dies in der Planzeich-
nung entsprechend zu berücksichtigen.
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Stellungnahme Abwägung

Bis zur Vorlage der Planzeichnungen stelle ich meine abschließende 
Stellungnahme noch zurück.

Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Erfordernisse der Raum-
ordnung und greift damit einer planungsrechtlichen Prüfung des Bau-
leitplanes nicht vor. Eine Aussage über die Förderungswürdigkeit ein-
zelner  Maßnahmen ist  mit  dieser  landesplanerischen Stellungnahme 
nicht verbunden.

Ministerium  für  Inneres,  Kommunales,  Wohnen  und  Sport  Abt. 
Landesplanung und ländliche Räume, IV6 vom 03.02.2023

(…) mit der Festlegung der Vorranggebiete in Kombination mit 3H und 
5H als Ziele der Raumordnung hat die Landesplanung die Abstandsfra-
gen weitestgehend geregelt und dabei dem Schutzbedürfnis umliegen-
der Wohnbebauung angemessen Rechnung getragen.

In den Regionalplänen Wind ist das Ziel formuliert:  „Im Rahmen von 
Bauleitplanungen der Gemeinden ist  der Vorrang der Windenergie in 
den Vorranggebieten zu beachten“
In der Begründung dazu heißt es:

Grundsätzlich gibt es für die durch die Regionalplanung dargestellten 
Vorranggebiete für raumbedeutsame Windkraftanlagen nach § 35 Abs. 
3  Satz  3  BauGB  mit  Ausschlusswirkung  kein  „Überplanungsverbot” 
durch die Gemeinde. Im Gegenzug für einen Ausschluss der Windener-
gienutzung  außerhalb  der  Vorranggebiete  muss  aber  sichergestellt 
sein,  dass sich die Windenergie innergebietlich vorrangig gegenüber 
anderen Belangen durchsetzt. Daher sind einer gemeindlichen Steue-
rung innerhalb der  Vorranggebiete mit  Ausschlusswirkung sehr  enge 
Grenzen gesetzt. Es kann also über eine gemeindliche Planung maß-

Kenntnisnahme

Eine  Rechtsprüfung  der  Landesplanung  hat  ergeben,  dass  die  be-
schriebene 3H-/5H-Regelung aus der Teilfortschreibung des LEP Wind 
als eine indirekte Höhenbestimmung im Sinne des WindBG zu werten 
sein könnte. Damit wäre das Risiko verbunden, dass der Bund bei Mel-
dung der Flächenbeitragswerte überhaupt keine Fläche für Schleswig-
Holstein anerkennt. Vor diesem Hintergrund soll zukünftig auf die 3H-/
5H-Regelung verzichtet werden.
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Stellungnahme Abwägung

stabsbezogen nur eine kleinräumige Steuerung in den Vorranggebieten 
erfolgen. Die Gemeinde ist berechtigt, Darstellungen oder Festsetzun-
gen zu treffen, die die vom Raumordnungsplan zugelassene Errichtung 
von Windkraftanlagen konkretisieren. Diese Feinsteuerung kann für die 
im Vorranggebiet zulässigen Windkraftanlagen standort- oder nutzungs-
bezogene Regelungen treffen, die nicht im Raumordnungsplan festge-
legt wurden. Die Bauleitplanung kann nur steuern, soweit die betroffe-
nen Belange noch nicht letztabgewogen sind, weil sie auf Ebene der 
Regionalplanung zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht erkenn-

bar waren, oder der Planungsebene nicht entsprechen. Zu nennen sind 
beispielhaft städtebaulich begründete Höhenbegrenzungen der im Vor-
ranggebiet  raumordnungsrechtlich  unbeschränkt  zulässigen  Wind-
kraftanlagen oder die Begrenzung der Zahl der Anlagen durch Festset-
zung von „Baufenstern”.  Sofern eine Gemeinde derartige Einschrän-
kungen festlegen möchte, dürfen diese nicht dazu führen, dass die Er-
richtung von Windkraftanlagen überhaupt unwirtschaftlich wird oder der 
Windenergienutzung nicht substanziell  Raum verschafft  wird. Bauleit-
pläne, die eine faktische Verhinderungsplanung bewirken, sind rechtlich 
nicht zulässig, weil sie den Zielen der Raumordnung widersprechen.

An diesen Vorgaben müssen sich auch erweiterte Abstandsfestlegun-
gen messen lassen. Aus der Stellungnahme des Kreises ist ein erhöh-
tes Abstandserfordernis meines Erachtens noch nicht hinreichend städ-
tebaulich begründet, zumal hohe WEA ohnehin mit 3H weiter von der 
Bebauung abrücken; die hier geplanten 200 m hohen WEA also 600 m 
(vom Mastfuß zur Hausecke)

Bei Abstandsfestlegungen, die über 3H hinausgehen, würden wir also 
schon sehr genau auf die städtebauliche Begründung schauen, insbe-
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Stellungnahme Abwägung

sondere vor dem Hintergrund der Frage, ob der Vorrang der Windener-
gie dadurch unverhältnismäßig eingeschränkt sind.

2. Kreis Plön vom 24.01.2023 zum F-Plan

(…) auf eine SN zur 8. Änderung des FNP der Gemeinde Ruhwinkel 
wird verzichtet.

Kenntnisnahme

5. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H – Luftfahrtbehörde 
vom 13.12.2022

(…) bei Überschreiten einer Höhe von 100,00 m über Grund unterlie-
gen Vorhaben der luftrechtlichen Zustimmungspflicht gemäß § 14 Abs. 
1 LuftVG. Eine abschließende Stellungnahme durch die Luftfahrtbehör-
de ist dann erst im jeweiligen konkreten Genehmigungsverfahren und 
nach Angabe des genauen Standortes sowie der Gesamthöhe (geogra-
fische Koordinaten nach WGS 84, Höhe über Grund und Höhe über 
NN) möglich. Dazu ist die Stellungnahme der Deutschen Flugsicherung 
von der Luftfahrtbehörde einzuholen. Eine Zustimmung erfolgt regelmä-
ßig nur  mit  Auflagen (z.B.  Tages-  und Nachtkennzeichnung entspre-
chend der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift  zur Kennzeichnung von 
Luftfahrthindernissen sowie einer amtlichen Vermessung für die Veröf-
fentlichung in den fliegerischen Unterlagen und Karten).

Berücksichtigung:

Die Hinweise werden in das Kapitel  „Abstimmungsbedarf bei Umset-
zung der Planung“ integriert.

Grundsätzliche Bedenken gegen die Planung bestehen nicht.

Belange von zivilen Anlagenschutzbereichen nach §18 a Luftverkehrs-
gesetz sind nicht betroffen.

Aus  Sicht  der  zivilen  Luftfahrtbehörde  liegen  keine  besonderen  zu 
beachtenden Anhaltspunkte bei einer Umweltprüfung vor.

Kenntnisnahme
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Stellungnahme Abwägung

7. Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR vom 04.01.2023

(…) die mir im Internet zugänglichen Planunterlagen habe ich auf Be-
lange des Landes Schleswig-Holstein hin überprüft und erhebe hierzu 
keine Einwände, da keine Landesliegenschaften betroffen sind.

Kenntnisnahme

Da es durch die Errichtung von Windkraftanlagen zu Störungen des 
BOS-Digitalfunknetzes kommen könnte, bitte ich Sie hiermit, die Stand-
orte der Windkraftanlagen mit Dataport, Betreiber Digitalfunk BOS, ab-
zustimmen.

Kenntnisnahme und Hinweis:

Dataport wurde beteiligt.

9. Archäologisches Landesamt vom 07.12.2022

(…) wir können zurzeit keine Auswirkungen auf archäologische Kultur-
denkmale gem. § 2 Abs. 2 DSchG in der Neufassung vom 30.12.2014 
durch die Umsetzung der vorliegenden Planung feststellen. Daher ha-
ben wir keine Bedenken und stimmen den vorliegenden Planunterlagen 
zu.

Kenntnisnahme

Ein kleiner Teilbereich der überplanten Fläche befindet sich jedoch in 
einem archäologischen Interessengebiet, daher ist hier mit archäologi-
scher Substand d.h. mit archäologischen Denkmalen zu rechnen.

Berücksichtigung

Die Lage des archäologischen Interessensgebietes wird nachrichtlich in 
der Planzeichnung dargestellt.

Im Umweltbericht wird die Lage innerhalb des archäologischen Interes-
sensgebietes thematisiert (Kap. Schutzgut Kulturgüter).

Wir verweisen deshalb ausdrücklich auf § 15 DSchG: Wer Kulturdenk-
male entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über 
die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Ver-
pflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und 

Berücksichtigung:

Die Hinweise werden in das Kapitel  „Abstimmungsbedarf bei Umset-
zung der Planung“ integriert.
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Stellungnahme Abwägung

die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, 
auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter 
der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die 
Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit  die übrigen. Die 
nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte 
in  unverändertem  Zustand  zu  erhalten,  soweit  es  ohne  erhebliche 
Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Ver-
pflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mit-
teilung.

Archäologische  Kulturdenkmale  sind  nicht  nur  Funde,  sondern  auch 
dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natür-
lichen Bodenbeschaffenheit.

10. Landesamt für Denkmalpflege des Landes Schleswig-Holstein 
vom 20.01.2023

(…) bezüglich der vorgesehenen Prüfung der Umgebungsschutzberei-
che, hier Scheune und ehemaliger Gasthof Rendswühren, sollte insbe-
sondere aufgrund der südlichen Geltungsbereichsspitze diese auch für 
das Herrenhaus, Torhaus und den Gutspark mit Teich, Gemeinde Ruh-
winkel, erfolgen.

Berücksichtigung

wie in den zur Verfügung gestellten Unterlagen dargestellt, erfolgte eine 
Beschreibung auf der Grundlage einer Luftbildauswertung. Diese wurde 
-wie  angekündigt-  durch  eine  Ortsbegehung  verifiziert.  Ergänzende 
Aussagen finden sich im Kapitel „Schutzgut Kulturgüter“.

11. LLUR – Immissionsschutz vom 21.12.2022

(…) aufgrund sehr vieler Anfragen zur Bauleitplanung (B- und F-Pläne) 
in Bezug auf den anlagenbezogenen Immissionsschutz kann eine frist-
gerechte Prüfung und ggf. notwendige Stellungnahme seitens des De-
zernates  75 im LLUR gegenwärtig  nicht  mehr  geleistet  werden.  Die 
Prüfung im Rahmen der TöB-Beteiligung (…) wird zu gegebener Zeit 

Kenntnisnahme und Hinweis:

Eine Stellungnahme lag bis Ende Juli 2023 nicht vor.
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Stellungnahme Abwägung

gemäß des Eingangsprinzips nachgeholt werden.

Weitere Stellungnahmen des LLUR, die nicht den anlagenbezogenen 
Immissionsschutz würdigen, sind von dieser Maßnahme, nicht betrof-
fen.

14. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie vom 03.01.2023

(…) in Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir 
zum o.g. Vorhaben folgende Hinweise:

Gashochdruckleitungen, Rohrfernleitungen

Durch das Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe dazu verlaufen erd-
verlegte  Gashochdruckleitungen  bzw.  Rohrfernleitungen.  Bei  diesen 
Leitungen sind Schutzstreifen zu beachten, die von jeglicher Bebauung 
und von tiefwurzelndem Pflanzenbewuchs frei zu halten sind. Bitte be-
teiligen Sie den aktuellen Leitungsbetreiber direkt am Verfahren, damit 
ggf.  erforderliche Abstimmungsmaßnahmen (genauer Leitungsverlauf, 
Breite  des Schutzstreifens  etc.)  eingeleitet  werden können.  Der  Lei-
tungsbetreiber kann sich ändern, ohne dass es eine gesetzliche Mittei-
lungspflicht gegenüber dem LBEG gibt. Wenn Ihnen aktuelle Informati-
onen  zum  Betreiber  bekannt  sind,  melden  Sie  diese  bitte  an 
Leitungskataster@lbeg.niedersachsen.de. Weitere Informationen erhal-
ten sie hier. Die beim LBEG vorliegenden Daten zu den betroffenen Lei-
tungen entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle:

Objektname Betreiber Leitungstyp Leitungsstatus

- Hanse-
Werk AG

Energetische oder 
nicht-energetische 

betriebsbereit / in 
Betrieb

Kenntnisnahme und Hinweis:

Eine  Leitungsauskunft  zu  der  Leitung  erfolgte  durch  die  Schleswig-
Holstein Netz AG, die eine Tochter der Hansewerk AG ist.
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Leitung

Wenn die Beteiligung der Leitungsbetreiber bereits im Rahmen früherer 
Planverfahren durchgeführt wurde und zwischenzeitlich keine Verände-
rung des Leitungsverlaufs erfolgte,  ist  die Erfordernis einer erneuten 
Beteiligung der genannten Unternehmen durch die verfahrensführende 
Behörde abzuwägen.

Hinweise

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verwei-
sen wir für Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhältnissen 
am Standort auf den NIBIS Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund 
bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkun-
dung und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen 
Bericht. Geotechnische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie 
die Erstellung des geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 
1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen 
Fassungen erfolgen.

Kenntnisnahme

Ob im Vorhabensgebiet eine Erlaubnis gem. § 7 BBergG oder eine Be-
willigung gem. § 8 BberG erteilt und/oder ein Bergwerkseigentum gem 
§§9 und 149 BbergG verliehen bzw. aufrecht erhalten wurde, können 
Sie dem NIBIS-Kartenserver entnehmen. Wir bitten Sie, den dort ge-
nannten Berechtigungsinhaber ggf. am Verfahren zu beteiligen. Rück-
fragen  zu  diesem  Thema  richte  Sie  bitte  direkt  an 
markscheiderei@lbeg.niedersachsen.de.

Kenntnisnahme

Im NIBIS-Kartenserver finden sich keine Hinweise zu entsprechenden 
Berechtigungen.

Informationen  über  möglicherweise  vorhandene  Salzabbaugerechtig- Kenntnisnahme
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keiten  finden  Sie  unter  www.lbeg.niederachsen.de/Bergbau/ 
Bergbauberechtigungen/Alte_Rechte. Der angegebene Link ist veraltet.

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine 
weiteren Hinweise oder Anregungen.

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte gegen-
über den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschau-
end berücksichtigen zu können. Die Stellungnahme wurde auf Basis 
des aktuellen Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Datengrundlage 
ist weder als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch 
auf Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach wei-
teren  Rechtsvorschriften  und  Normen  erforderliche  Genehmigungen, 
Erlaubnisse, Bewilligungen oder objektbezogene Untersuchungen.

Kenntnisnahme

15. Schleswig-Holstein Netz AG vom 05.01.2023

(…) die uns zugesandten Unterlagen wurden im Hinblick auf unsere 
Belange geprüft.
Im Geltungsbereich verläuft eine Gas Hochdruckleitung sowie ein Kom-
munikationskabel. Diese Leitung sowie der Schutzstreifen von jeweils 
2m in jede Richtung dürfen nicht überbaut werden. Außerdem muss si-
chergestellt werden, dass keine Bauteile innerhalb des Schutzstreifens 
fallen und die Leitung beschädigen können.

Folgende geplante WKA Anlagen befinden sich im Bereich der Hoch-
druckleitung. WEA03, WEA04, WEA05, WEA06

Berücksichtigung

Lagepläne mit Darstellung des Leitungsverlauf wurden am 31.05.2023 
zur Verfügung gestellt. Die Lage der Leitung wird in den Planzeichnun-
gen dargestellt und bei der Standortfestlegung berücksichtigt.

Die WEA06 entfällt zudem. Die Standorte der restlichen WEA sind nicht 
abschließend. Im rahmen der F-Planänderung kann keine Festsetzung 
erfolgen.

17. Deutsche Telekom Technik GmbH – Richtfunktrassenauskunft 
vom 16.01.2023
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(…) wir betreiben derzeit in diesem Bereich keine Richtfunkverbindung. 
Die  benachbarte  Richtfunkstrecke  hat  genügend  Abstand  zum  Pla-
nungssektor. Deshalb erheben wir auch keine Einwände gegen die Pla-
nung

Kenntnisnahme

20. Bundesnetzagentur, Referat Richtfunk vom 15.12.2022 (gleich-
lautend vom 03.01.2023)

auf Grundlage Ihrer Angaben wurde von uns eine Überprüfung des o. g. 
Gebiets  auf  Beeinträchtigungen  von  technischen  Einrichtungen  wie 
Richtfunkstrecken  sowie  Funkmessstellen  der  Bundesnetzagentur 
(BNetzA) durchgeführt. Durch rechtzeitige Einbeziehung ihrer Betreiber 
in die weitere Planung sollen Störungen vermieden werden.

Mit Stand von heute sind dort folgende Betreiber aktiv:

Richtfunk: - keine

Funkmessstellen der BNetzA: - keine

Beachten Sie bitte für Ihr geplantes Vorhaben auch die Hinweise auf 
unserer Internetseite http://www.bundesnetzagentur.de/bauleitplanung.

Kenntnisnahme

22. DFS Deutsche Flugsicherungs GmbH vom 19.12.2022

(…)  durch  die  oben  aufgeführte  Planung  werden  Belange  der  DFS 
Deutsche  Flugsicherung  GmbH  bezüglich  §18a  Luftverkehrsgesetz 
(LuftVG) nicht berührt. Es werden daher unsererseits weder Bedenken 
noch Anregungen vorgebracht.

Bei der Beurteilung des Vorhabens bezüglich der Betroffenheit von An-
lagen der DFS wurden die uns zur Verfügung gestellten Unterlagen be-
rücksichtigt.

Kenntnisnahme
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8. Änderung des Flächennutzungsplans in der Gemeinde Ruhwinkel Abwägung der Stellungnahmen
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Diese Beurteilung beruht auf den Analgenstandorten und -schutzberei-
chen Stand Dezember 2022. Momentan beabsichtigen wir im Plange-
biet keine Änderungen, diese sind jedoch aufgrund betrieblicher Anfor-
derungen nicht auszuschließen. Wir empfehlen daher Windenergievor-
haben grundsätzlich bei der zuständigen Luftfahrtbehörde zur Prüfung 
gem. §18 LuftVG einzureichen.

Kenntnisnahme und Hinweis:

Die Luftfahrtbehörde wurde beteiligt.

Windenergieanlagen,  die ein Bauhöhe von 100 m über Grund über-
schreiten, bedürfen gemäß § 14 LuftVG der luftrechtlichen Zustimmung 
durch die Luftfahrtbehörde. Art und Umfang der Tag- und Nachtkenn-
zeichnung wird im Rahmen des Genehmigungsverfahrens von der Luft-
fahrtbehörde festgelegt.

Berücksichtigung

Der Hinweis wird in das Kapitel  „Abstimmungsbedarf  bei  Umsetzung 
der Planung“ aufgenommen

Von dieser Stellungnahme bleiben die Aufgaben der Länder gemäß § 
31 LuftVG unberührt.

Wir haben das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) von unse-
rer Stellungnahme informiert.

Hinweis:  Das Bundesaufsichtsamt  für  Flugsicherung stellt  unter  dem 
nachfolgenden Link eine interaktive Karte mit den aktuell gültigen Anla-
genschutzbereichen verschiedener Flugsicherungsorganisationen gem. 
§18a LuftVG zur Verfügung.

http://www.baf.bund.de/DE/Themen/Flugsicherungstechnik/
Anlagenschutz/anlagenschutz_node.html 

Kenntnisnahme

28. Gemeinde Wankendorf vom 24.01.2023 (durch das Amt Bok-
horst-Wankendorf)

(…) in der Planungsinformation sind Hinweise enthalten die das Ge- Berücksichtigung:
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meindegebiet Wankendorf in seiner baulichen Entwicklung bzw. die Be-
völkerung beeinträchtigen können.

„Zu den Auswirkungen, die das weite Umfeld betreffen, gehören Immis-
sionen wie Schall und periodischer Schattenwurf. Der Untersuchungs-
raum wird daher wie folgt abgegrenzt:
• Bei WEA mit einer Gesamthöhe von 200 m reichen wahrnehmbare 
Schattenwurfemissionen maximal etwa 2 km weit.

• Im weiteren Umfeld der Planung ist Wohnbebauung im Außenbereich 
sowie in allgemeinen und reinen Wohngebieten vorhanden. Es sind Im-
missonsrichtwerte von 45, 40 bzw. 35 dB(A) zu berücksichtigen. Schall-
emissionen nehmen mit zunehmender Entfernung ab. Bei einem anzu-
nehmenden  Schall-Leistungspegel  der  WEA im  Voll-Last-Modus  von 
104,9 dB(A) bzw. 105,7 dB(A) sind Immissionen der WEA bei einer Ent-
fernung von etwa 2,8 km auch in reinen Wohngebieten als irrelevant 
einzustufen.“

Trotz der vorgenannten Hinweise sind Immissionen durch Schall und 
periodischen  Schattenwurf  im  weiteren  Planungsverlauf  detailliert  zu 
prüfen. Die vorgeschriebenen Richtwerte sind ggf. unter Berücksichti-
gung schallreduzierter Betriebsweisen sowie Einbau von Schattenwur-
fabschaltmodulen einzuhalten.

Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Umfeld des geplanten Vor-
habens sind für  das betroffene Gemeindegebiet  Wankendorf  mit  zu-
künftigen  PV-Freiflächenanlagen,  Neubaugebiet  Backofenkoppel  und 
für die bereits vorhandene Wohnbebauung zu gewährleisteten.

Detaillierte  Aussagen zu  den Immissionen durch  Schall  und  periodi-
schen Schattenwurf finden sich im Kapitel „Schutzgut Mensch“.

33. Eisenbahn-Bundesamt vom 09.01.2023

(…) das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfeststellungsbe- Kenntnisnahme
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hörde für die Betriebsanlagen und die Bahnstromfernleitungen (Eisen-
bahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bundes. Es prüft als Träger öf-
fentlicher Belange, ob die zur Stellungnahme vorgelegten Planungen 
bzw. Vorhaben die Aufgaben nach § 3 des Gesetzes über die Eisen-
bahnverkehrsverwaltung  des  Bundes  (Bundeseisenbahnverkehrsver-
waltungsgesetz – BEVVG) berühren.

Das Planungsgebiet für die Aufstellung der sechs Windenergieanlagen 
liegt  an  der  stillgelegten  Eisenbahnstrecke  Nr.  1041  Neumünster  – 
Ascheberg. Letzte Eisenbahninfrastrukturbetreiberin für diese Strecke 
war die DB Netz AG, eine Eisenbahn des Bundes. Belange des Eisen-
bahn- Bundesamtes sind insoweit berührt.
Die Strecke ist  auf der Grundlage von § 11 AEG eisenbahnrechtlich 
stillgelegt. Die Genehmigung zum Betreiben einer öffentlichen Eisen-
bahn nach § 6 AEG ist der DB Netz AG für diese Strecke ab dem Zeit-
punkt der Stilllegung entzogen. 

Eine Freistellung nach § 23 AEG ist nicht erfolgt. Nach hiesiger Kennt-
nis ist die Strecke durch einen Trassensicherungsvertrag im Bestand 
gesichert. Eine Wiederaufnahme des Bahnbetriebs kann nicht ausge-
schlossen werden.
Stellungnahme:

1) Planungen der Deutschen Bahn AG, die zu berücksichtigen wären, 
sind beim Eisenbahn-Bundesamt derzeit nicht abhängig.

1) Eine aktuelle Beeinträchtigung des Schienenverkehrs wird aufgrund 
der  Streckenstilllegung durch  das  Eisenbahn-Bundesamt  nicht  gese-
hen. Wie eingangs angeführt, kann der Schienenverkehr allerdings je-
derzeit wiederaufgenommen werden. Die Sicherheit beim Betrieb der 
Bahn darf durch die mit der F-Plan verfolgte Nutzungsänderung nicht 
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beeinträchtigt oder gefährdet werden.

2) Die Stellungnahme des Eisenbahn-Bundesamtes berührt und ersetzt 
nicht die Stellungnahme des Deutschen Bahn AG.

3) Soweit noch nicht geschehen empfehle ich, die DB AG (koordinieren-
de Stelle:  DB Immobilien,  Region Nord,  Hammerbrookstr.  44,  20097 
Hamburg) in das Verfahren einzubinden und zu einer Stellungnahme 
Gelegenheit zu geben (...)

Kenntnisnahme

Eine Beteiligung der DB Immobilien ist erfolgt.

35. Deutscher Wetterdienst vom 10.01.2023

(…) seit  November  2021 wendet  das Landesamt für  Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume LLUR das Bewertungsschema aus dem 
vom Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und 
Digitalisierung  des  Landes  Schleswig-Holstein  in  Auftrag  gegebenen 
Behördengutachten der hydro & meteo GmbH an. Der DWD folgt im 
Wesentlichen diesem Bewertungsschema als Kompromisslösung, um 
die Beeinträchtigungen für die Qualität der Radardaten so gering wie 
möglich zu halten und andererseits den Ausbau der Windenergie soweit 
wie möglich zu unterstützen.

Der DWD fordert gemäß der zwischen den Ministern Habeck und Wis-
sing vereinbarten Voraussetzungen die Bereitstellung von Betriebsda-
ten und meteorologischen Daten der WEA Betreiber. Insbesondere für 
die Warnsicherheit des beeinflussten Gebietes spielt die Bereitstellung 
dieser Betriebs- und meteorologischen Daten eine wichtige Rolle. 

Kenntnisnahme

Der DWD würde im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens unter der 
Voraussetzung, dass die Anlagenbetreiber die in Anlage 1 formulierte 
Nebenbestimmung akzeptieren und die  Prüfbedingungen des Behör-

Berücksichtigung:

Der  nebenstehende  Hinweis  wird  in  das  jeweilige  Kapitel  „Abstim-
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dengutachtens  Windkraftanlagen  im  Einwirkbereich  des  Wetterradar 
Boostedt erfüllt werden, für geplante WEA im Planungsraum keine Be-
einträchtigung seiner öffentlichen Belange geltend machen. Der DWD 
weist aber zusätzlich darauf hin, dass auch für potenziell weitere WEA 
in den auszuschreibenden Gebieten die Kriterien des erwähnten Behör-
dengutachtens zu beachten sind. 

Wir bitten daher, frühzeitig in die Planungen eingebunden und beteiligt 
zu werden (...)

Anlage 1) Nebenbestimmung für das Genehmigungsverfahren 

Der Deutsche Wetterdienst macht in Bezug auf das oben genannte Ge-
nehmigungsverfahren unter der nachstehenden Bedingung keine Be-
einträchtigung seiner öffentlichen Belange geltend: 

Es erfolgt eine dauerhafte Messdatenübermittlung an den Deutschen 
Wetterdienst, um die für die Warnsicherheit notwendige Weiterentwick-
lung der Radarprodukte zu unterstützen. Dabei sollen die in angehäng-
ter Beispieldatei „WEA_Betreiberdaten_2022_04_08_000.XML“ aufge-
listeten und beschriebenen Messwerte mindestens minütlich aktualisiert 
in Form einer XML-Datei an den DWD übermittelt werden. Die Auflö-
sung der Messdaten sollte nach Möglichkeit bei 30 Sekunden liegen, 
die technischen Einheiten sollten denen der als Anlage 2 angehängten 
Beispieldatei entsprechen. 

Der jeweilige Dateiname besteht aus der vom DWD festgelegten ein-
deutigen ID sowie dem Datum + Zeitstempel nach folgendem Muster 
„[ID]_DD-MM-YYYY_hh-mm-ss“. Die erzeugte xml-Datei soll vom Wind-
parkbetreiber nach einem Komprimierungsvorgang mit dem bzip2-Ver-
fahren  via  sftp-Protokoll  an  den  Server  incoming.dwd.de  übertragen 
werden.  Die  Übermittlung  eines  Public-Keys  oder  eines  Benutzerzu-

mungsbedarf bei Umsetzung der Planung“ integriert.

Zudem wird im Kapitel  „Schutzgut  Sonstige Sachgüter“  auf mögliche 
Beeinträchtigungen der Qualität der Radardaten eingegangen.
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gangs wird vom DWD nach Rücksprache mit dem Betreiber eingerich-
tet. 3 Monate vor Inbetriebnahme einer neuen WEA ist dem DWD darü-
ber hinaus auf elektronischem Wege mitzuteilen,  welche Messhöhen 
und welche Geräte bei der Messung der meteorologischen Parameter 
(Wind, Temperatur und Luftdruck) eingesetzt werden. Die Übermittlung 
dieser Daten ist für den DWD wichtig, um die so genannten Meta-Daten 
einer Messung erfassen zu können. Es wird außerdem darauf hinge-
wiesen, dass sämtliche Daten, die dem DWD durch die WEA-Betreiber 
übermittelt werden, ausschließlich dienstintern genutzt werden. 

37. Ericsson Services GmbH vom 06.12.2022

(…) hat bezüglich des Standortes Ihrer Planung / Baumaßnahme und 
den von Ihnen ausgewiesenen Bedarfsflächen in Bezug auf ihr Richt-
funknetz keine Einwände, insofern die Baumaßnahme nicht vor dem 
31.12.23 fertiggestellt werden soll.

Kenntnisnahme und Hinweis: Eine Fertigstellung vor dem 31.12.2023 
erfolgte nicht.

Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Stellungnahme nur für Richtfunk-
verbindungen der Ericsson-Netzes gilt.
Bitte beziehen Sie, falls nicht schon geschehen, die Deutsche Telekom, 
in Ihre Anfrage ein.
Richten Sie diese Anfrage bitte an: Deutsche Telekom Technik GmbH, 
Ziegelleite  2-4,  95448  Bayreuth  –  richtfunk-trassenauskunft-
dttgmbH@telekom.de

Kenntnisnahme

Eine Beteiligung der Deutsche Telekom Technik GmbH ist erfolgt.

Wenn sich Ihre Anfrage auf einen bestehenden Vorgang bezieht oder 
die Realisierung Ihres Vorhabens vor dem Stichtag 31.12.23 liegt, sen-
den  Sie  Ihre  Anfrage  bitte  erneut  an  das  Postfach 
bauleitplanung@ericsson.com und nehmen das Schlüsselwort „Nach-

Kenntnisnahme
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frage“ in die Betreffzeile Ihrer E-Mail mit auf.

Folgende Privatpersonen haben eine Stellungnahme abgegeben, die wie folgt zur Abwägung vorgeschlagen werden:

Stellungnahme Abwägung

P1 vom 02.02.2023

(…) dieses ist eine Stellungnahme von direkten Anwohnern aus dem 
Ortsteil  Bochhorn  zur  Bauleitplanung  „Windenergienutzung“  des  ge-
planten Windparks in der östlichen Teilfläche des Windvorranggebietes 
PR2_PLO_030.

Der veröffentlichte Stand (November 2022) der Bauleitplanung ist offen-
sichtlich noch in der Entwurfsphase. In mehreren Kapiteln, insbesonde-
re Kapitel 8 und Kapitel 11 bis 16), fehlen noch wesentliche Ergänzun-
gen oder Untersuchungsergebnisse („…wird im weiteren Verfahren er-
gänzt…“). Wann werden die Ergänzungen vorgenommen? Wir erwar-
ten, dass wir die Möglichkeit erhalten, auch Stellungnahme zur finalen 
Version der Bauleitplanung abgeben können.

Hinweis:

Im Rahmen der Aufstellung  dieses Bauleitplans erfolgt eine zweistufi-
ges  Beteiligungsverfahren.  Eine zweite  Beteiligung erfolgt  nach dem 
Entwurfs-  und  Auslegungsbeschluss  durch  die  Gemeindevertretung. 
Die Auslegung der dann ergänzten Planunterlagen wird ortsüblich be-
kannt gemacht.

Zu Kapitel 11.3 „Schutzgut Mensch“:

Lärm-Immissionen:

Es fehlen die Lärm-Richtwerte, die konkret am Tag und in der Nacht an 
den Wohnhäusern der direkten Anwohner in den Ortsteilen Bockhorn, 
Schönböken und Altenrade-Dreikronen einzuhalten sind. Welche Lärm-
Richtwerte gelten für die Wohnhäuser in den drei Ortsteilen? Dieses 

Berücksichtigung

Ein Schallimmissionsgutachten wurde erarbeitet und dessen Aussagen 
bei der Erstellung des Umweltberichtes berücksichtigt (s. Kap. „Schutz-
gut Mensch“). Eine Festsetzung kann im Rahmen der F-Planänderung 
nicht erfolgen. Rechtliche Vorgaben werden eingehalten.
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muss in der Bauleitplanung und im B-Plan festgehalten werden, damit 
der Betreiber und die Anwohner wissen, welche Lärm-Richtwerte einzu-
halten sind.

Eine Prognose der Lärm-Immissionen durch die neuen WEA ist für uns 
nicht ausreichend, da es jetzt bereits Lärmbeeinträchtigungen gibt (A21 
+  B430),  Biogasanlage,  landwirtschaftlicher  Verkehr,  bestehender 
Windpark  in  der  westlichen  Teilfläche  des  Windvorranggebietes 
PR2_PLO_030, für den ein Repowering geplant ist). Die Lärm-Immissi-
onen werden durch sechs sehr große Anlagen auf einer kleinen Fläche 
insbesondere für die Anwohner im nahen Umkreis sehr hoch sein.

Wir fordern, dass zum Schutz der betroffenen Menschen Lärmmessun-
gen nach Inbetriebnahme an den Häusern bei verschiedenen Windver-
hältnissen durchgeführt werden. Wenn die Lärm-Richtwerte (TA Lärm) 
am Tag und/oder in der Nacht überschritten werden, müssen die WEA 
schallreduziert betrieben werden. Wir erwarten, dass dieses in der Bau-
leitplanung und im B-Plan festgehalten wird.

Schattenwurf:

Es wird nicht eindeutig beschrieben, wie die Grenzwerte von maximal 8 
Stunden  Schattenwurf/Jahr  bzw.  maximal  30  Minuten/Tag  an  den 
Wohngebäuden eingehalten werden. Es sind sechs WEA geplant, die 
jede für sich Schattenwurf zu unterschiedlichen Zeiten an den Gebäu-
den bzw. den Gärten der Anwohner erzeugen können. Wie wird ge-
währleistet, dass die Grenzwerte der Schattenwürfe aller sechs WEA 
an allen Gebäuden der Ortsteile Bockhorn, Schönböken und Altenrade-
Dreikronen eingehalten werden?

Berücksichtigung

Maßnahmen zur Vermeidung von Überschreitungen der Richtwerte für 
periodischen Schattenwurf werden im Kapitel „Schutzgut Mensch“ be-
schrieben.

Eine Festsetzung kann im Rahmen der F-Planänderung nicht erfolgen.

Optisch bedrängende Wirkung: keine Berücksichtigung
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Da sechs sehr hohe WEA mit großem Rotordurchmesser auf einer klei-
nen  Fläche  geplant  sind,  ist  eine  bedrängende  Wirkung  vorhanden, 
auch wenn der Mindestabstand von 3-facher Anlagenhöhe eingehalten 
wird. Wir fordern, dass die Anzahl und/oder die Höhe sowie Rotordurch-
messer der WEA reduziert wird.

Im Außenbereich ist die Errichtung von Windenergieanlagen privilegiert, 
sofern sichergestellt werden kann, das öffentliche Belange nicht entge-
genstehen. Die Wohnnutzung im Außenbereich ist jedoch nur als die-
nende Nutzung zu einem im Außenbereich privilegierten Betrieb zuläs-
sig. Unabhängig von der Nicht-Privilegierung der Wohnnutzung im Au-
ßenbereich kann der Gebäudebestand auch durch Nichtprivilegierte ge-
nutzt werden.

Die Gemeinde muss daher zwischen dem berechtigten Schutzbedürfnis 
der im Umfeld wohnenden Menschen und der Privilegierung der Wind-
energie abwägen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es zwingend er-
forderlich ist, dass der Betrieb der WEA im immissionsschutzrechtlich 
vorgeschriebenen Rahmen  erfolgt,  sprich,  dass Richtwerte für  Schall 
und  periodischen  Schattenwurf  zwingend  eingehalten  werden.  Dies 
wird in der BImSch-Genehmigung erfolgen müssen.

Demgegenüber liegt die Nutzung der Erneuerbaren Energien im über-
ragenden öffentlichen Interesse und dient der öffentlichen Sicherheit (§ 
2 EEG). Zudem steht gemäß § 249 Abs 10 des BauGB der öffentliche 
Belang einer optisch bedrängenden Wirkung einem Windenergievorha-
ben in der Regel nicht entgegen, wenn der Abstand von der Mitte des 
Mastfußes der Windenergieanlage bis zur baulichen Wohnnutzung min-
destens der zweifachen Gesamthöhe der Windenergieanlage (2 x H) 
entspricht.  In  Schleswig-Holstein  gilt  gemäß Landesentwicklungsplan 
(LEP-Teilfortschreibung, Kap. 3.5.2 Sachthema Windenergie an Land, 
Ziffer 6) darüber hinausgehend, dass gemäß den Zielen der Raumord-
nung ein Abstand von mindestens 3 x H zu Wohngebäuden im Außen-
bereich einzuhalten ist. 

Die Gemeinde sieht vor dem Hintergrund der vorstehend beschriebe-
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nen Rahmenbedingungen keine Anknüpfungspunkte, die Nutzung der 
Windenergie in den für sie gemäß Regionalplan vorgesehenen Wind-
vorranggebieten weiter zu reglementieren, ohne dass es hierdurch zu 
eine unverhältnismäßigen Einschränkung kommt. Hierbei wurde auch 
berücksichtigt, dass die grundsätzliche Privilegierung der Windenergie 
durch die Festlegung von Windvorranggebieten mit  der Wirkung von 
Eignungsgebieten im Regionalplan bereits deutlich und auf die ausge-
wiesenen Gebiete beschränkt wurde.

Entsprechende Ausführungen werden in der Begründung ergänzt.

Der Betreiber muss zum Einbau und Aktivierung einer bedarfsgesteuer-
ten Nachtkennzeichnung (BNK) verpflichtet werden, damit die WEA nur 
blinken, wenn sich ein Flugzeug nähert.

Berücksichtigung:

Es erfolgt eine entsprechende Nachtkennzeichnung.

Zu Kapitel 11.4 „Schutzgut Landschaft“:

Es fehlt die Berücksichtigung des Naturdenkmals „Lindenallee Schön-
boken“  (siehe  https://www.kreis-ploen.de/B%C3%Bcrgerservice/Was-
erledige-ich-wo-/Naturdenkmale-im-Kreis-
Pl%C3%B6n.phpModID=10&FID=2158.35.1 und 
https://www.deutschlandfunk.de/naturdenkmal-im-kreis-ploen-die-
lindenallee-von-schoenboeken-100.html).  Die  WEA sind in  Sichtweite 
der Lindenallee, die am Gutshof Schönböken in ca. 1,3 km Entfernung 
beginnt.

Berücksichtigung:

Aussagen zur Lindenallee wurden im Umweltbericht ergänzt, siehe Ka-
pitel „Schutzgut Landschaft“.

Zu Kapitel 11.6 „Schutzgut Tiere“:

Schutzmaßnahmen:

„Das Plangebiet liegt innerhalb des

Berücksichtigung

Seeadler

Der 2023 ausgemachte neue Horst des Seeadlers ist in ca. 359 m Ent-
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• potenziellen Beeinträchtigungsbereiches um zweier Rotmilanhorste,

• erweiterten Prüfbereichs für Nahrungsgebiete und Flugkorridore 
von Rotmilanhorsten

• erweiterten Prüfbereichs für Nahrungsgebiete und Flugkorridore 
eines Seeadlerhorstes“

Die Untersuchungen zur Fauna sind noch nicht abgeschlossen und die 
Angaben in der Bauleitplanung enthalten Fehler. Die Raumnutzungs-
analysen und Begehungen für die empfindlichen Groß- und Greifvögel 
wurden nicht in den Jahren 2021 und 2022 sondern in den Jahren 2020 
und 2021 durchgeführt.

fernung zur nächstgelegenen WEA 01 lokalisiert. Der artspezifiche Nah-
bereich des Seeadlers überlagert somit die genannte WEA 01 in Ruh-
winkel. Es erfolgen zusätzliche Maßnahmen.

Rotmilan

Im Jahr 2021-2023 wurden während der Horstkartierungen zwei Rotmi-
lanhorste in Gehölzen nordöstlich und nordwestlich des Plangebietes 
ermittelt. Für den Horst in einem kleinen Gehölz an der Bahn bei „Zie-
gelstelle“ konnte von 2021-2023 ein Besatz nachgewiesen werden. Die-
ser Horst liegt in ca. 1.130 m Entfernung zur nächstgelegen WEA (WEA 
01 und 02) und überlagert diese mit dem artspezifischen zentralen Prüf-
bereich von 1.200 m. Der erweiterte Prüfbereich des Rotmilans (3.500 
m) liegt  über  der  gesamten WEA-Planung.  Der  Horst  nordöstlich im 
Wald Eichholz war 2021 und 2023 besetzt, der Bruterfolg im Jahr 2021 
blieb jedoch fraglich. Im Jahre 2022 konnte im Rahmen der Horstkartie-
rung kein Besatz des Horstes festgestellt werden. Dieser Horst befindet 
sich in ca. 1.264 m Entfernung zur nächsten WEA, er tangiert weder mit 
seinem Nahbereich noch dem zentralen Prüfbereich die Planung. Der 
erweiterte Prüfbereich (3.500 m) dieses Horstes überlagert ebenfalls al-
le geplanten WEA. Seit 2023 brütet ein drittes Rotmilanpaar im Umfeld 
des Vorranggebietes.  Der Brutplatz ist  im Viehbrooker Gehölz in ca. 
2.570 m Entfernung zur nächstgelegenen WEA lokalisiert. Der erweiter-
te Prüfbereich des Horstes überlagert die gesamte WEA- Konstellation 
von Südosten.

Außerdem konnte ein Rohrweihen- Brutplatz westlich des Vorrangge-
bietes, in ca. 310 m Entfernung zur nächsten WEA nachgewiesen wer-
den. Hier kam es jedoch zu einem Brutabbruch, weshalb die aktuellen 
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In den Karten BIOPLAN 2022A und BIOPLAN 2022B fehlt ein großer 
Horst im Wald nordöstlich des Vorranggebietes, der entweder überse-
hen  wurde  und  neu  gebaut  wurde.  Der  Horst  befindet  sich  an  den 
Maps-Koordinaten 54.099018, 10.177887 und ist nur ca. 280 Meter von 
der nördlichsten WEA 1 entfernt. Dieser Horst ist durch weitere Bege-
hungen und Analysen zu prüfen und ist im faunistischen Gutachten zu 
berücksichtigen.

artspezifischen Prüfradien hier nicht zum Tragen kommen. Des Weite-
ren  wurden  einige  unbesetzte  Horste  von  unbekannten  Groß-  und 
Greifvogelarten ausgemacht.

Kranich

Das  Gebiet  wurde  regelmäßig  von  Kranichen  fliegend  gequert  und 
auch zur Nahrungssuche aufgesucht. Ab Mitte Juli konnte ein Kranich-
paar mit einem Jungtier mehrfach nahrungssuchend im Untersuchungs-
gebiet dokumentiert werden. Es ist davon auszugehen, dass sich der 
Brutplatz außerhalb des Kartierradius der Horstsuche befunden hat.

Diese Vermeidungsmaßnahmen sind auf der nachgelagerten Genehmi-
gungsebene  festzulegen,  da  im  Rahmen  der  F-Planänderung  keine 
Festsetzungen getroffen werden können. Ebenso ist der Standort der 
geplanten Windenergieanlagen nicht abschließend.

Fledermäuse

Nach den vorliegenden Rechercheergebnissen können im Planungs-
raum potenziell vitale Lokalpopulationen existieren (vgl. Kap. 3.1.7). Es 
muss auch mit einem vermehrten Auftreten an Individuen während der 
Migrationszeit ausgegangen werden. Ein Kollisionspotenzial bzw. -risiko 
für die Individuen der lokalen Fledermauspopulationen sowie von zie-
henden  Arten  kann  daher  nicht  ausgeschlossen  werden.  Somit  sind 
Vermeidungsmaßnahmen zu berücksichtigen.

Maßnahmen

Die Maßnahmen sind im Rahmen der Genehmigung festzulegen.

27 November 2025 effplan.



8. Änderung des Flächennutzungsplans in der Gemeinde Ruhwinkel Abwägung der Stellungnahmen

Stellungnahme Abwägung

Im Schönbökener  Gehölz  ist  offensichtlich  ein  Rotmilan-Horst  (siehe 

Die WEA 01 bis 05 (WEA 01 in der Gemeinde Ruhwinkel, Rest bisher in 
Rendswühren) dürfen auf den bisher angedachten Standorten während 
des Anwesenheitszeitraumes des Rotmilans (01.03. – 31.08.) tagsüber 
von 30 Minuten vor Sonnenaufgang bis 30 Minuten nach Sonnenunter-
gang nur mit einem Antikollisionssystem betrieben werden. Die Arter-
kennung für den Rotmilan ist nur für den oben genannten Zeitraum zu 
aktivieren. An den WEA 02 bis 05 (Rendswühren) sollte darüber hinaus 
eine Arterkennung für den während des Anwesenheitszeitraumes des 
Seeadlers (ganzjährig)  tagsüber von 30 Minuten vor  Sonnenaufgang 
bis 30 Minuten nach Sonnenuntergang an dem AKS eingeschaltet wer-
den. Die technische Funktionsfähigkeit und der Zeitpunkt der erstmali-
gen Inbetriebnahme des Antikollisionssystems ist der Genehmigungs- 
und der Oberen Naturschutzbehörde zuvor formlos anzuzeigen.

Die WEA 01 (Ruhwinkel) auf ihrem bisher angedachten Standort liegt 
im definierten Nahbereich des Seeadlerhorstes, so dass eine jährliche 
Zahlung in Höhe von 3.000 € pro Megawatt installierte Leistung in ein 
Artenhilfsprogramm zu zahlen sind.

Zusätzlich ist die Anlage von Ruderalbrachen im Bereich der Mastfüße 
umzusetzen.

Sollte  ein  AKS zum Einsatz  kommen,  das  nicht  mit  einer  Arterken-
nungssoftware für beide Arten ausgestattet ist, so sind für die WEA 02 
bis 05 jährliche Zahlungen von 450 € pro Anlage und je Megawatt in-
stallierte Leistung in ein Artenhilfsprogramm zu leisten.

Zum Schutz der  lokalen Fledermauspopulation gelten bestimmte Ab-
schaltvorgaben und es ist ein Gondel-Monitoring durchzuführen.
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Karte),  da der Rotmilan dort  laut  Beobachtungen von Anwohnern im 
letzten Sommer häufig gelandet ist.

Im  Schönbökener  Gehölz  ist  außerdem offensichtlich  im  Erlenbruch 
(nahe der  Grenzau)  ein  Kranich-Paar  sesshaftd.  Es  wurde von den 
Bockhorner Anwohnern in den vergangenen Jahren häufiger gesehen.

Das Schönbökener Gehölz ist durch weitere Begehnungen und Analy-
sen zu prüfen und ist im faunistischen Gutachten zu berücksichtigen.

Es fehlt eine Untersuchung der Auswirkungen auf die Fledermausvor-
kommen in der Schönbökener Allee, die als Naturschutzdenkmal aus-
gezeichnet  wurde  (siehe 
https://www.kreis-ploen.de/B%C3%BCrgerservice/Was-erledige-ich-
wo-/Naturdenkmale-im-Kreis-Pl%C3%B6n.php?
ModID=10&FID=2158.35.1

 und  https://www.deutschlandfunk.de/naturdenkmal-im-kreis-ploen-die-
lindenallee-von-schoenboeken-100.html).

Es fehlt eine Beschreibung von Maßnahmen, um die Groß- und Greif-
vögel (Rotmilan, Seeadler, Mäusebussard, Kranich) zu schützen, z.B. 
Abschaltungen am Tag oder während landwirtschaftlicher Arbeiten auf 
den Feldern.

Zu Kapitel 11.11 Schutzgut Kulturgüter

Es  fehlt  das  Naturdenkmal  „Lindenallee  Schönböken“  (siehe 
https://www.kreis-ploen.de/B%C3%BCrgerservice/Was-erledige-ich-
wo-/Naturdenkmale-im-Kreis-Pl%C3%B6n.php?
ModID=10&FID=2158.35.1 und 
https://www.deutschlandfunk.de/naturdenkmal-im-kreis-ploen-die-
lindenallee-von-schoenboeken-100.htm  l  ).

Berücksichtigung

Aussagen zum Naturdenkmal „Schönbökener Allee“ werden im Kapitel 
„Schutzgut Kulturgüter“ ergänzt.
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Zu Kapitel 13 „geplante Maßnahmen zum Ausgleich unvermeidba-
rer erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen“:

Welche finanziellen Ausgleichsmaßnahmen sind für die betroffenen An-
wohner  vorgesehen  (Belastungen  durch  Lärm,  Schattenwurf,  Land-
schaftsbild,  Wertverlust  der Immobilie,  neue Fenster mit  Lärmschutz, 
…)?

„Da Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes im näheren Wirkraum 
nicht ausgleichbar sind, ist eine Ersatzzahlung zu leisten. Die Höhe der 
Ersatzzahlung errechnet sich nach folgender Formel…“

Weshalb nur Landschaftsbild und nicht Lärmimmissionen und Schatten-
wurf? Wer erhält die Ersatzzahlung?

Die Anwohner mit einem geringen Abstand zu den WEA, erwarten fi-
nanzielle Ausgleichsmaßnahmen, die in der Bauleitplanung bzw. dem 
B-Plan festgehalten werden.  Diese Anwohner  sind am meisten bzgl. 
Lärmimmissionen, Schattenwurf und Landschaftsbild betroffen, die zu-
sammen zu einer Minderung der Lebensqualität und des Wertes der 
Immobilie führen.

Der Investor hat angekündigt, dass er den betroffenen Anwohnern ei-
nen günstigen Stromtarif als finanziellen Ausgleich anbieten wird. Wir 
erwarten, dass dieses in der Bauleitplanung und im B-Plan festgehalten 
wird.

teilweise Berücksichtigung

Sofern Immissionen die rechtlich vorgeschriebenen Richtwerte einhal-
ten, gelten sie nicht als erhebliche Umweltauswirkungen. Solange sich 
die  Nutzung der  WEA im rechtlich zulässigen Rahmen bewegt,  sind 
evtl.  Wertminderungen bzw.  Einschränkungen hinzunehmen.  Dies ist 
Ausdruck der Sozialbindung nach Art. 14 GG: Das Privateigentum wird 
einerseits grundsätzlich anerkannt und eine Verfügungsfreiheit gewähr-
leistet, andererseits soll der Gebrauch des Eigentums dem Gemeinwohl 
nicht zuwiderlaufen, sondern ihm zugutekommen. Auch vor dem Hinter-
grund der Erfordernisse des Klimaschutzes wird die Forderung nach 
Ausgleichszahlungen durch die Gemeinde zurückgewiesen.

Die Verpflichtung der Vorhabenträgerin dazu, der Bevölkerung finanziel-
len Ausgleich in jeglicher Form zu bieten, stellt nach Einschätzung der 
Gemeinde ein unzulässiges Koppelungsgeschäft dar. Sofern die Vorha-
benträgerin  freiwillig  zusätzliche  Leistungen  anbietet,  wird  dies  im 
Durchführungsvertrag benannt werden.

Hinweis:

Für Vorhaben innerhalb des Geltungsbereichs von Bebauungsplänen 
sind  keine  Ersatzzahlungen  möglich,  es  sind  statt  dessen  konkrete 
Maßnahmen zu benennen (s.  Kap.  „Ausgleichsflächen und  maßnah-
men“.) Im Rahmen der F-Planänderung werden keine Ausgleichsbilan-
zierungen erfolgen.

P2 vom 08.02.2023

(…) Wie in der Bauleitplanung in Kapitel 6 (S. 13) benannt, sind bei der 
Planung zur Windkraftnutzung besonders die allgemeinen Anforderun-
gen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie die Sicherheit 

Berücksichtigung

Ein Schallimmissionsgutachten wurde erarbeitet und dessen Aussagen 
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der Wohn- und Arbeitsbevölkerung zu berücksichtigen.

Zu Kapitel 11.3 Schutzgut Mensch: 
Lärmimmissionen 

Die Lärmimmissionen werden durch die zurzeit geplanten sechs sehr 
großen Windenergieanlagen auf einer kleinen Fläche insbesondere für 
die Anwohner im nahen Umkreis sehr hoch sein. Ich befürchte negative 
Auswirkungen auf unsere Gesundheit sowie die Gesundheit meiner Fa-
milie  (ab  Sommer  2023  wohnhaft  im  Altenteilerhaus  (Waldweg  11, 
24601 Ruhwinkel)) wie sie im Umfeld von Windenergieanlagen bereits 
mehrfach nachgewiesen worden sind. Nach einem Bericht der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) sollten Schallemissionen aus Windener-
gieanlagen in der unmittelbaren Nähe von allgemeinen Wohngebieten 
am Tag einen Wert von 45 Dezibel nicht überschreiten, um negativen 
gesundheitlichen Auswirkungen vorzubeugen. Die Windenergieanlage 
6 auf dem Gemeindegebiet Rendswühren ist in westlicher Richtung des 
nördlichen Ortsteiles Schönböken geplant. Aufgrund des in der Regel 
vorherrschenden Westwindes in der Region befürchte ich eine erhebli-
che  Lärmbelästigung,  die  vor  dem  Hintergrund  der  Einhaltung  der 
Lärm-Richtwerte auch zu einer Einschränkung des Betriebes des Wind-
energieanlagen führen kann.

In der Bauleitplanung fehlen die Lärm-Richtwerte, die konkret am Tag 
und in der Nacht an den Wohnhäusern der Anwohner in den Ortsteilen 
Schönböken,  Bockhorn  und  Altenrade-  Dreikronen  einzuhalten  sind. 
Welche konkreten Lärm-Richtwerte gelten für die Wohnhäuser in den 
drei Ortsteilen?

Eine Prognose der Lärmimmissionen durch die geplanten Windenergie-
anlagen ist nicht ausreichend, da es im Besonderen für den Ortsteil Al-

bei der Erstellung des Umweltberichtes berücksichtigt (s. Kap. „Schutz-
gut Mensch“).

Grundlage  der  Beurteilung  ist  die  TA Lärm,  die  die  einzuhaltenden 
Richtwerte für Schallimmissionen festlegt. Es gelten folgende Richtwer-
te, die außen, vor dem Fenster einzuhalten sind:

Außenbereich, Mischgebiete: nachts 45 dB(A), tagsüber 60 dB(A)

allgemeine Wohngebiete: nachts 40 dB(A), tagsüber 55 dB(A).

Mit diesen Richtwerten ist sichergestellt, dass es zu keinen Beeinträch-
tigungen,  die  eine  relevante  Erheblichkeitsschwelle  überschreiten, 
kommt.

Die Einstufung ist gemäß der Festlegungen in den gemeindlichen Flä-
chennutzungsplänen und Bebauungsplänen, aber auch unter Berück-
sichtigung der tatsächlichen Nutzung erfolgt. Welche Einstufung für die 
jeweils betroffenen Gebäude erfolgte, ist dem Schallimmissionsgutach-
ten zu entnehmen.

Klarstellend sei angemerkt, dass die  rechnerischen Überschreitungen 
der Richtwerte auf ein aktualisiertes Bewertungsverfahren zurückzufüh-
ren  sind,  das  höhere  Sicherheiten  berücksichtigt.  Diese  höheren Si-
cherheiten werden sowohl für die neu geplanten, als auch bereits ge-
nehmigte WEA (die mit  geringeren Sicherheiten begutachtet  wurden) 
beaufschlagt.  Tatsächliche  Überschreitungen  der  Richtwerte  sind  je-
doch gerade im Nahbereich eher unwahrscheinlich. Sofern der beste-
hende  Windpark  repowert  werden  wird,  sind  auch  im  Rahmen  der 
Schallimmissionsprognose für die neuen WEA die höheren Sicherhei-
ten zu berücksichtigen.

Nach heutigem Stand der Forschung kann für die Infraschallbelastung 
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tenrade-Dreikronen  bereits  erhebliche  Lärmbeeinträchtigungen  durch 
den bestehenden Windpark westlich der Planung gibt. In der Bauleitpla-
nung wird bereits beschrieben, dass die Berechnungsergebnisse häufig 
„deutliche Überschreitungen der Richtwerte für Schallimmissionen (...) 
im Umfeld des bestehenden Windparks westlich der Planung“ ergeben 
könnten (S. 21), die wiederum zu einer Einschränkung des Betriebes 
des Windenergieanlagen führen könnten. Auch in Anbetracht der Tatsa-
che, dass für diesen bereits bestehenden Windpark ein Repowering ge-
plant ist, sollte/sollten die Anzahl der neu geplanten Windenergieanla-
gen reduziert werden oder die geplanten Windenergieanlagen 4, 5 und 
6 weiter in Richtung Norden positioniert werden.

Überdies werden die neu geplanten Windenergieanlagen unser Recht 
auf Unversehrtheit der Gesundheit beeinträchtigen, weil:
Moderne  Windenergieanlagen  mit  Leistungen  von  einigen  Megawatt 
generieren aufgrund ihrer Größe und der geringen Rotationsgeschwin-
digkeit der Rotorblätter einen Großteil ihrer akustischen Emissionen im 
Infraschall-Bereich unterhalb von 20 Hz. In diesem nicht vom menschli-
chen  Ohr  wahrnehmbaren  Frequenzbereich  pflanzt  sich  der  Schall 
deutlich weiter fort als im hörbaren Bereich. Es gibt mittlerweile bereits 
ausreichend Forschungsergebnisse, in denen eingeschätzt wird, dass 
bei  einer  dauerhaften  tieffrequenten  Geräuscheinwirkung  auf  den 
menschlichen  Körper  mit  gesundheitlichen  Folgen  (wie  z.B.  Schlaf-
störungen,  Schwindel,  Übelkeit,  Kopfschmerzen,  Konzentrations-
schwierigkeiten, Herzrasen, Tinnitus) zu rechnen ist. Die hier angenom-
menen 1000 Meter beruhen auf dem minimalen Abstand, weshalb ich 
große Bedenken bei der ortsnahen Errichtung der Windenergieanlagen 
habe.

durch WEA davon ausgegangen werden, dass diese im Vergleich mit 
anderen (natürlichen und anthropogenen) Quellen sehr gering ist.  So 
liegt der von WEA ausgehende Infraschall auch im Nahbereich bei Ab-
ständen zwischen 150 m und 300 m in der Regel deutlich unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen  und ist  damit im Bereich der 
Wohngebäude, die in einem Abstand von voraussichtlich 540 – 600 m 
liegen nicht mehr wahrnehmbar. Negativen Auswirkungen auf die Ge-
sundheit sind daher nicht anzunehmen.
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Zu Kapitel 5.2 Übergeordnete Planung

Bei  der  Erfüllung  seines  gesetzlichen  Auftrags  zur  Daseinsvorsorge 
setzt der Deutsche Wetterdienst (DWD) bundesweit auf 17 Radarstand-
orte.  Eine Wetterradarstation des Deutschen Wetterdienstes befindet 
sich in ca. 15 km Entfernung in Boostedt. Wie in der Bauleitplanung be-
nannt, liegt das Windvorranggebiet PR2_PLO_030 im Wirkbereich der 
Wetterradarstation des Deutschen Wetterdienstes Boostedt  (siehe S. 
10). Windenergieanlagen können die Radarstrahlen stören, so steht es 
in dem durch das Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt 
und  Natur  des  Landes  Schleswig-  Holstein  beauftragten  Gutachten 
durch die hydro & meteo GmbH, Lübeck. Falls in einem Abstand von 4 
km um eine geplante Windenergieanlage weitere Windenergieanlagen 
liegen (wie in diesem Fall  westlich der Planung), so müssen sie ge-
meinsam betrachtet werden. Dadurch wird gewährleistet, dass auch in 
der Umgebung von Windparks genügend unbeeinflusste Radarmessun-
gen für eine Warnung vor signifikantem Wetter vorliegen. Auf Grundla-
ge dieses Behördengutachtens gehe ich davon aus, dass die geplanten 
Windenergieanlagen weiter in Richtung Norden positioniert werden und 
für jede geplante WEA eine Höhenprüfung durchgeführt wird.

Berücksichtigung

Der  Deutsche  Wetterdienst  hat  in  seiner  Stellungnahme  vom 
10.01.2023 auf die Nähe der WEA zur Wetterstation Boostedt hingewie-
sen.

Der DWD würde im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens für ge-
plante WEA keine Beeinträchtigung seiner öffentlichen Belange geltend 
machen, sofern die  Vorhabenträgerin eine dauerhafte Messdatenüber-
mittlung verbindlich zusichert, um eine ausreichende Warnsicherheit zu 
gewährleisten. Details werden über Auflagen im Rahmen der immissi-
onsschutzrechtlichen  Genehmigung  festgelegt.  Ein  entsprechender 
Hinweis wird  in  das Kapitel  „Abstimmungsbedarf  bei  Umsetzung der 
Planung“ integriert.

Bei der Informationsveranstaltung am Montag, den 30.01.23 wurde sei-
tens des Investors Trave EE GmbH & Co KG angeführt, dass es u.a. für 
die Gemeinden Rendswühren und Ruhwinkel jährliche Ausgleichszah-
lungen geben soll.  Laut den am 30.01.23 getätigten Aussagen erhält 
die  Gemeinde  Rendswühren  die  höchsten  Ausgleichszahlungen,  ob-
wohl die Gemeinde Ruhwinkel (OT Schönböken, Bockhorn) besonders 
von  den  Auswirkungen  der  geplanten  WEA betroffen  sein  wird.  Ich 
schlage vor, die Standorte der WEA nochmals zu überdenken und die 

Hinsichtlich der Zahlungen sind die Vorgaben des EEG zu beachten. 
Dies legt fest, dass die Zahlungen an die Gemeinden auszuschütten 
sind, deren Gemeindegebiete innerhalb eines Radius von 2,5 km um 
den jeweiligen Standort der WEA liegen. Die Höhe des jeweiligen An-
teils an der Zahlung richtet sich nach der Größe des jeweiligen Gebie-
tes innerhalb des 2,5 km-Radius.
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WEA weiter in Richtung Norden auf dem Gemeindegebiet Ruhwinkel zu 
positionieren.

P3 vom 07.02.2023

(…) hiermit nehme ich Stellung zu dem oben genannten Änderungen 
des  Flächennutzungsplans  und  dem vorhabenbezogenen  B-Plan  Nr. 
10.

Es wurde in dieser Planung ein bereits genehmigtes und im Bau befind-
liches Wohnhaus auf dem Grundstück Eichholz 1 in 24601 Ruhwinkel 
nicht mit einbezogen.

Dieses Wohnhaus hat nicht den in der Teilfortschreibung des Landes-
entwicklungsplans (LEP) 2010 Kapitel 3.5.2 Ziffer 6Z erforderlichen Ab-
stand von 3-facher Höhe der WEA 04 in der Planung.

Des weiteren ist der Abstand zu den WEA 03 und WEA 01 zu prüfen.

Berücksichtigung

Eine Rechtsprüfung der Landesplanung hat ergeben, dass die 3H-/5H-
Regelung aus der Teilfortschreibung des LEP Wind als eine indirekte 
Höhenbestimmung im Sinne des WindBG zu werten sein könnte. Damit 
wäre das Risiko verbunden, dass der Bund bei Meldung der Flächen-
beitragswerte überhaupt keine Fläche für Schleswig-Holstein anerkennt 
Vor diesem Hintergrund soll zukünftig auf die 3H-/5H-Regelung verzich-
tet werden. 

Außerdem ist zu prüfen, ob die WEA den nötigen Abstand zu techni-
schen Einrichtungen der auf dem Grundstück Eichholz 11, 24601 Ruh-
winkel betriebenen Biogasanlage nach den technischen Regeln für An-
lagensicherheit,  sicherheitstechnische  Anforderungen  an  Biogasanla-
gen (TRAS 120 Punkt 2.5.3 ) einhalten.

Berücksichtigung

Zwischen Biogasanlagen und WEA ist  gemäß „Technische Regel  für 
Anlagensicherheit Sicherheitstechnische Anforderungen an Biogasanla-
gen, (TRAS 120)“ ein Abstand vom 3-fachen der Nabenhöhe der WEA 
einzuhalten. Der Abstand zwischen der Biogasanlage und der aktuell 
nächstgelegenen WEA mit Nabenhöhe 119 m liegt bei gut 450 m. Damit 
ist ein ausreichender Abstand gewährleistet.

Aussagen werden im Kapitel „Schutzgut sonstige Sachgüter“ ergänzt.

P4 vom 02.02.2023

(…) Schattenwurf Berücksichtigung
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Wie wird der Schattenwurf sein?
Wie wirkt sich der Schattenwurf der Rotoren und der Türme auf unsere 
Lebensqualität und Gesundheit aus?
Die Kombination aus geringem Abstand und Anlagenhöhe wird in jedem 
Fall ab den frühen Nachmittagsstunden bis zur am Waldrand unterge-
henden Abendsonne zu anhaltendem Schattenwurf durch die Anlagen 
aus südwestlich / westlicher Richtung führen und eine erhebliche Beläs-
tigung erzeugen.
Ein rotierender Schattenwurf,  der sich bewegenden Blätter  wirkt,  ex-
trem irritierend, gesundheitsschädigend und schränkt die Lebensquali-
tät ein. Die monotone, sich immer wiederholende Schattenphase macht 
nervös  und  hat  verwirrende  Auswirkungen  auf  den  Menschen.  Der 
Schattenwurf  würde auf  unser Grundstück fallen und uns sowohl  im 
Garten als auch im Haus in unserer Lebensqualität beeinträchtigen
Direkt von dem Schattenwurf betroffen sind die Wohnungen (1) … und 
die Wohnung (3) …. Alle 6 Windkraftanlagen verursachen in der zwei-
ten Tageshälfte Schattenwürfe direkt in beide Wohnungen. Beide Woh-
nungen sind nach Süd und Westen ausgerichtet. Daher befindet sich 
auch die Mehrheit der Fenster auf der Süd- und Westseite des Gebäu-
des.

Wir fordern, dass

1. es keinen Schattenwurf auf unser Gebäude und unser Grundstück – 
speziell auf die Wohnungen 1 und 3 geben wird.

2. ein Gutachten bezüglich Schattenwurfes speziell für unsere Wohnun-
gen erstellt wird. Da wir direkt von den Schatten tagtäglich ab der Mit-
tagszeit bis zum Sonnenuntergang betroffen sein werden.

Sollte es zu dem Bau der Anlagen kommen verlangen wir, dass die An-

Durch den uneingeschränkten Betrieb von WEA können erhebliche Be-
einträchtigungen hervorgerufen werden.  Diesen wird im Rahmen der 
Bauleitplanung sowie  des Genehmigungsverfahrens  vorgebeugt.  Ge-
mäß der rechtlich vorgegebenen Richtwerte für periodischen Schatten-
wurf sind die WEA abzuschalten. Hierbei sind die kummulierenden Aus-
wirkungen aller WEA, die an einem Wohngebäude Schattenwurf her-
vorrufen können, zu berücksichtigen. Alle Anlagen sind so zu steuern / 
abzuschalten, dass maximal 8 Stunden Schattenwurf pro Jahr und ma-
ximal 30 Minuten Schattenwurf  pro Tag am jeweiligen Immissionsort 
entsteht. Im Rahmen einer Schattenwurfberechnung wurde festgestellt, 
welche Immissionsorte zu berücksichtigen waren, wie hoch die maxi-
male Beeinträchtigung ohne Abschaltungen wären und dass eine ent-
sprechende Abschaltregelung für alle neu geplanten WEA erforderlich 
ist.
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lagen konsequent und ohne Aufforderung so eingestellt werden, dass 
sie sich automatisch abschalten bevor die Schatten in unsere Wohnun-
gen einfallen, auf unser Gebäude oder unser Grundstück treffen.

Infraschall, tieffrequenter Schall & weitere Schallbelastungen

WEA erzeugen Infraschall und Schall.
Wie werden der Infraschall und die Schallausbreitung sein?
Wir fordern im Interesse unserer Gesundheit keinen Infraschall und kei-
ne andersartigen Schall Belästigung.
Unser Körper, unser Geist,  unser Wesen muss sich erholen können. 
Diese  Erholung  ist  durch  Schallbelästigungen  jeglicher  Art  einge-
schränkt.

Vibrationen
Können durch die Luft und den Boden übertragen werden.

Lärmbelästigung

Sirren der Rotoren und andere von der WEA ausgehende Geräusche
Durch die A21 sind wir bereits, wenn der Wind aus östlicher Richtung 
kommt,  einer  Lärmbelästigung  ausgesetzt.  Würden die  WEA gebaut 
würden wir in einer permanenten, dauerhaften Lärmbelästigung leben, 
da die Hauptwindrichtung aus dem Südwesten / Westen kommt und die 
WEA südwestlich bis westlich von unserem Grundstück gebaut würden.
Als nächstes stellt sich die Frage nach der Belästigung und Beeinträch-
tigung  unserer  Lebensqualität  durch  die  Bau-,  Service-,  Begutach-
tungs-, Montage- und Wartungsphasen.

Wir fordern

1. keine zusätzliche Lärmbelästigung durch WEA,

Berücksichtigung

Ein Schallimmissionsgutachten wurde erarbeitet und dessen Aussagen 
bei der Erstellung des Umweltberichtes berücksichtigt (s. Kap. „Schutz-
gut Mensch“).

Grundlage  der  Beurteilung  ist  die  TA Lärm,  die  die  einzuhaltenden 
Richtwerte für Schallimmissionen festlegt. Es gelten folgende Richtwer-
te, die außen, vor dem Fenster einzuhalten sind:

Außenbereich, Mischgebiete: nachts 45 dB(A), tagsüber 60 dB(A)

allgemeine Wohngebiete: nachts 40 dB(A), tagsüber 55 dB(A).

Mit diesen Richtwerten ist sichergestellt, dass es zu keinen Beeinträch-
tigungen,  die  eine  relevante  Erheblichkeitsschwelle  überschreiten, 
kommt.

Die Einstufung ist gemäß der Festlegungen in den gemeindlichen Flä-
chennutzungsplänen und Bebauungsplänen, aber auch unter Berück-
sichtigung der tatsächlichen Nutzung erfolgt. Welche Einstufung für die 
jeweils betroffenen Gebäude erfolgte, ist dem Schallimmissionsgutach-
ten zu entnehmen.

Nach heutigem Stand der Forschung kann für die Infraschallbelastung 
durch WEA davon ausgegangen werden, dass diese im Vergleich mit 
anderen (natürlichen und anthropogenen) Quellen sehr gering ist.  So 
liegt der von WEA ausgehende Infraschall auch im Nahbereich bei Ab-
ständen zwischen 150 m und 300 m in der Regel deutlich unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen  und ist  damit im Bereich der 
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2. die Einhaltung, dass unsere Nachtruhe auch weiterhin gewährt wird,

3. wir mindestens nachts gleichgestellt werden mit einem reinen Wohn-
gebiet. Damit wir Menschen uns von dem erhöhten Lärm tagsüber er-
holen können.

Die Nachtphasen sind dazu da, dass der Mensch sich erholt. Diese Er-
holung wird gestört durch die Lärmbelästigung.

Als Beispiel wurde ein Kühlschrank in der Sitzung am 30. Januar 2023 
herangezogen. Wer schläft schon direkt neben einem permanent brum-
menden  Kühlschrank?  Zumal  empfohlen  wird,  dass  ein  leiser  Kühl-
schrank, der ja bekanntlich in der Küche und nicht im Schlafzimmer 
steht) einen maximalen Geräuschpegel von 35 bis 40 Dezibel verursa-
chen sollte. Wir fordern, dass für unsere Nachtruhe eine maximale Ge-
räuschkulisse  von  35  Dezibel  eingehalten  wird.  So  wie  es  auch  in 
Wohngebieten der Fall sein muss.

Es ist nachweislich erbracht, dass Wohnungen mit einer Lärmbelästi-
gung einen häufigeren Mieterwechsel erleben als Wohnungen in ruhi-
geren Gegenden. Warum wohl? Ebenso sind Menschen ruhiger und 
ausgeglichener, gesünder, resistenter, die tägliche Pausen und Erho-
lungsphasen einhalten. Diese Pausen sowohl tagsüber als auch nachts 
würden durch die Windenergieanlagen stark beeinträchtigt.

Anmerkung ...: Wir sind hierhergezogen, damit wir Frieden und Ruhe 
haben. Wir sind nicht daran interessiert, dass wir neben einer Maschine 
leben, die für Sie „nur“ den Lärm eines Kühlschrankes verursacht. Wir 
haben  keinen  Kühlschrank  in  unserer  Wohnung.  Er  steht  auf  dem 
Dachboden, da wir noch nicht einmal den Lärm unseres eigenen Kühl-
schrankes hören wollen. Wir finden es störend, unruhig und irritierend. 
Ich bin den ganzen Tag hier  auf  diesem /  unserem Grundstück und 

Wohngebäude,  die  in  einem Abstand von 540 – 600 m liegen nicht 
mehr wahrnehmbar. Negativen Auswirkungen auf die Gesundheit  sind 
daher nicht anzunehmen.
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müsste dadurch, den ganzen Tag somit Tag und Nacht eine permanen-
te Lautstärke von mindestens der eines Kühlschrankes ertragen. Daran 
habe  ich  kein  Interesse  und  fordere  die  Einhaltung  von  35  Dezibel 
nachts und tagsüber von maximal 50 Dezibel.

Nachtabschaltung
Lebensqualität bedeutet Ruhe und Dunkelheit in der Nacht.
Wir fordern in unserem eigenen Interesse, im Interesse unserer Ge-
sundheit  die  Abschaltung der  Windenergieanlagen in  der  Nacht  und 
tagsüber eine maximale Geräuschkulisse von 50 Dezibel.

Beleuchtung
Der Formhalber fordern wir  kein Blinken der Anlagen (lt.  Gesetzt  ab 
1.7.2020).

Berücksichtigung:

Es erfolgt eine bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung.

Schmieröl
Es  ist  bekannt,  dass  Kontamination  durch  das  Herabtropfen  von 
Schmieröl und die Feinverteilung durch die Luft und das Herabrieseln 
auf die Umgebung erfolgen.
Wir  fordern,  dass  diese  Kontamination  auf  unsere  Böden verhindert 
wird. D.h. auf null reduziert würde.

Berücksichtigung

Beim ordnungsgemäßen Betrieb der WEA entstehen trotz des Einsat-
zes  von Ölen oder Fetten keine Verunreinigungen. Eventuelle Lecka-
gen werden durch Leckagemelder rechtzeitig registriert, einem Austre-
ten von wassergefährdenden Stoffen wird anhand ausgefeilter Sicher-
heitskonzepte und ausreichend dimensionierter integrierter Auffangwan-
nen entgegen gewirkt.

Eine Aussage wird im Umweltbericht im Kapitel „Schutzgut Wasser“ er-
gänzt.

Rotoren Blätter Abtragung / Abschmelzung
Auf Grund der normalen Abnutzung der Rotoren Blättern kommt es zur 
Abtragung /  Abschmelzung.  Wodurch Partikel  in  der  Größenordnung 
von Pulver bis zu Zentimetern in die Luft abgegeben werden. Manche 

Berücksichtigung

Zum Abrieb  an  Rotorblättern  sind  bisher  keine  Untersuchungen  be-
kannt. Es liegt allerdings eine grobe Abschätzung hinsichtlich der maxi-
malen Materialabtragung pro Jahr für alle rund 31.000 WEA in Deutsch-
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fallen direkt auf den Boden – je nach Größe und Schwerkraft – andere 
befinden sich in unserer Atemluft. Die Partikel gelangen durch das Ein-
atmen in unsere Lungen. Dies wiederum stört die Funktionalität unserer 
Lungen, da sich die Partikel in den Lungen ansammeln und ablagern. 
Dadurch entsteht  uns eine gesundheitliche Beeinträchtigung.  Glasfa-
serverstärkter  Kunststoff  umgangssprachlich  auch  als  Fiberglas  be-
kannt,  kann bei  der Berührung extreme Hautreaktionen wie Juckreiz 
hervorrufen. Ein Juckreiz auf der Haut  ist  bereits sehr unangenehm. 
Stellen Sie sich diesen Juckreiz in Ihrer Lunge vor. Das möchten wahr-
scheinlich weder Sie noch wir erleben. Da ... bereits vor ein paar Jah-
ren mit Fieberglas in Kontakt gekommen ist und dieses bei ihr einen ex-
tremen Juckreiz ausgelöst hatte, verzichtet sie gerne darauf, dass sie 
diese Erfahrung in ihrer Lunge macht.

Des Weiteren haben wir  kein  Interesse daran,  dass diese Fiberglas 
Partikel in unserem Garten, auf unsere Gemüse und somit in unser Es-
sen und somit auf diesem Weg in unsere Körper gelangen. Ferner wür-
den gerade bei notwendigen Reparaturarbeiten wie z. B. beim Schlei-
fen an den Rotoren Blättern pulverige Partikel in Masse entstehen, die 
über unsere Atemluft in unsere Lungen gelangen würden und dadurch 
eine erhöhte Reizung der Lunge auftreten.

land  (Stand  2019).  Diese  sehr  grobe  obere  Abschätzung  (s.a. 
https://www.bundestag.de/resource/blob/817020/27cf214cfbeaac330d3
b731cbbd8610b/WD-8-077-20-pdf-data.pdf)  beläuft  sich  auf  1.395 t/a 
und liegt damit sehr deutlich unterhalb des jährlichen Abriebs von Rei-
fen  (102.090 t/a)  und auch unterhalb  des  Abriebs  von Schuhsohlen 
(9.047 t/a). Der Gesetzgeber hat bisher davon abgesehen, Richtwerte 
für den Abrieb an WEA-Rotorblättern festzulegen.

Die Gemeinde hat zwar ebenfalls kein Interesse daran, dass der Abrieb 
von WEA in die Umwelt gelangt. Sie sieht aber angesichts der geringen 
Menge keine Notwendigkeit, hier eine Regelung zu treffen, zumal keine 
verbindlichen Richtwerte definiert sind.

Aussagen zu diesem Thema werden in das Kapitel „Schutzgut Mensch“ 
aufgenommen.

Abstand

Wir gehen davon aus, dass sich die Umsetzung der Planungen im Rah-
men der bisherigen rechtlichen Regelung bewegt.  Die Empfehlungen 
des  Landes  Schleswig-Holstein  für  den  Mindestabstand  von  Wind-
kraftanlagen  im  Außenbereich  bereiten  uns  Bauchschmerzen.  800m 
Abstand zu bis zu 200 Meter hohen Anlagen wirken bedrohlich, been-
gend und beängstigend.

Berücksichtigung

Regelungen zum Schutz vor erheblichen Umwelteinwirkungen werden 
im Bauleitplan getroffen. So werden in der Begründung Aussagen und 
Vermeidungsmaßnahmen  zu  Immissionen  durch  Schall  und  periodi-
schen Schattenwurf getroffen.  Eine optisch bedrängenden Wirkung ist 
laut § 249 Abs. 10 des Baugesetzbuches in der Regel nicht gegeben, 
wenn der Abstand zwischen Mastmittelpunkt der WEA und dem nächst-
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Der mögliche Mindestabstand zu unserem Zuhause ist viel zu gering - 
eine gesundheitliche Gefährdung kann nicht ausgeschlossen werden! 
Gibt es inzwischen nicht auch Untersuchungen, in denen Lärm und In-
fraschallbelastung sowie Schattenwurf  als eine ernste Gefahr für die 
Bevölkerung gesehen werden?

Warum wird z. B. in Bayern ein Mindestabstand von 10-facher Anlagen-
höhe  zur  nächsten  Wohnbebauung  lt.  Bayerischem  Verfassungsge-
richtshof eingehalten?
Sind  wir  in  Schleswig-Holstein  im Außenbereich  weniger  schützens-
wert?
Daher fordern wir eine maximale Höhe der Anlagen von 150 m bei ei-
nem Mindestabstand von mindestens 2000m oder bei höheren Anlagen 
den Mindestabstand der 10-fachen Anlagenhöhe.
Wir beziehen uns auf Artikel 1 und Artikel 2 des Grundgesetzes und fra-
gen Sie, wie es sein kann, dass in Bayern andere Mindestabstandsre-
gelungen zum Schutze der Menschen gelten als in Schleswig- Holstein. 
Wir fordern die Gleichstellung wie sie im Grundgesetz verankert ist.

Höhe 

WEA in solch geringen Abständen wie geplant wirken auf im Allgemei-
nen und im Speziellen auf uns bedrückend und Angst einflößend.
Daher fordern wir eine maximale Höhe der Anlagen von 150 m bei ei-
nem Mindestabstand von mindestens 2000m oder bei höheren Anlagen 
den Mindestabstand der 10-fachen Anlagenhöhe.

gelegenen Wohngebäude mindestens dem 2-fachen der WEA-Gesamt-
höhe entspricht. Eine Rechtsprüfung der Landesplanung hat ergeben, 
dass die 3H-/5H-Regelung aus der Teilfortschreibung des LEP Wind als 
eine indirekte Höhenbestimmung im Sinne des WindBG zu werten sein 
könnte. Damit wäre das Risiko verbunden, dass der Bund bei Meldung 
der Flächenbeitragswerte überhaupt keine Fläche für Schleswig-Hols-
tein anerkennt. Höhenfestsetzungen sind nicht zulässig. Die Gemeinde 
sieht daher keine Möglichkeit, höhere Abstände zu gewährleisten oder 
die Anlagenhöhe zu begrenzen.

Deutsche Wetterstation Boostedt

Wir wähnten uns bisher auf Grund der Wetterstation in Boostedt in Si-
cherheit, da in deren Umkreis von 15 km keine WEA errichtet werden 

Berücksichtigung

Der  Deutsche  Wetterdienst  hat  in  seiner  Stellungnahme  vom 
10.01.2023 auf die Nähe der WEA zur Wetterstation Boostedt hingewie-
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dürfen.
Daher unsere Frage, wie kommt es, dass dieser 15 km Umkreis ausge-
hebelt wird?
Wir fordern die Einhaltung der 15 km Regelung um die Deutsche Wet-
terstation in Boostedt.

sen.

Der DWD würde im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens für ge-
plante WEA keine Beeinträchtigung seiner öffentlichen Belange geltend 
machen, sofern die  Vorhabenträgerin eine dauerhafte Messdatenüber-
mittlung verbindlich zusichert, um eine ausreichende Warnsicherheit zu 
gewährleisten. Details werden über Auflagen im Rahmen der immissi-
onsschutzrechtlichen  Genehmigung  festgelegt.  Ein  entsprechender 
Hinweis wird  in  das Kapitel  „Abstimmungsbedarf  bei  Umsetzung der 
Planung“ integriert.

Bodenversiegelung

Wir nehmen Bezug auf die Gegebenheit der Bodenversiegelung durch 
eine WEA im Außenbereich. Wir bitten Sie diesbezüglich ebenfalls um 
Stellungnahme wie es sein kann, dass eine Bodenversiegelung für ein 
privates Anliegen abgelehnt und einer WEA stattgegeben würde.
Wir fordern die Gleichstellung von privaten Anliegen und WEA.

Kenntnisnahme

Die Nutzung der Windenergie ist im Außenbereich privilegiert.

Natur- und Artenschutz
Rotmilan
Im Wald angrenzend an die Straße Eichholz, 24601 Ruhwinkel befin-
den sich mehrere Rotmilan Horste, welche 2021 und 2022 besetzt ge-
wesen sind.
Des Weiteren haben wir beobachtet, dass 2022 ein Milan Paar auf der 
uns zugewandten Seite des Wald Schönböckener Forst nistet. Dieses 
Milan Paar findet in dem letzten Gutachten und in den Karten keine 
Beachtung. Wurde dies absichtlich übersehen, unterschlagen, da ein 
Mindestabstand zu diesem Vogelpaar Konsequenzen in der WEA-Pla-
nung hervorrufen würde?

Kenntnisnahme.

Seeadler

Der 2023 ausgemachte neue Horst des Seeadlers ist in ca. 359 m Ent-
fernung zur nächstgelegenen WEA 01 lokalisiert. Der artspezifiche Nah-
bereich des Seeadlers überlagert somit die genannte WEA 01 in Ruh-
winkel. Es erfolgen zusätzliche Maßnahmen.

Rotmilan

Im Jahr 2021-2023 wurden während der Horstkartierungen zwei Rotmi-
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Milane bedürfen des Schutzes und sind eine natürliche, eco-freundliche 
Ratten Kontrolle. Ohne die Milane wird die Rattenpopulation explodie-
ren können.
Im Helgoländer Papier  ist  festgehalten worden,  dass der Mindestab-
stand zu Rotmilan-Horsten 1500m beträgt.
Wir fordern, dass dieser Abstand eingehalten wird. Des Weiteren for-
dern wir ein Naturschutzgutachten, welches den Wald südlich der Stra-
ße Eichholz und nord-westlich Schönböckens bewertet und diese Vögel 
in den aktuellen Plänen aufgenommen werden sowie die weiter unten 
aufgeführten Anmerkungen zu Seeadlern und Kranichen.
Darüber  hinaus  fordern  wir  die  generelle  Einhaltung der  Mindestab-
standsregelung zu Rotmilan Horsten.

Kraniche

Auf dem Feld zwischen unserem Grundstück und dem Schönböckener 
Forst haben wir auch 2022 ein Kranich Paar mit ihren Jungtieren beob-
achten können.
Wir  fordern,  dass  diese  Vögel  in  den  Karten  und  bei  der  Planung 
beachtet werden.

Seeadler

Die Seeadler, die über unserer Landschaft und den Gehöften ihre Krei-
se ziehen sind durch die rotierenden Blätter der WEA in Gefahr. Ihnen 
droht nun auch bei uns der Totschlag. Wollen Sie als Gemeinde / Land 
für Totschlag dieser geschützten Vögel verantwortlich sein?

Fledermäuse

Rund um unser Grundstück sind Fledermäuse unterwegs.
Im Namen der Fledermäuse fordern wir die Nachtabschaltung für WEA. 
Wir fordern ebenfalls die Beachtung der Lebewesen in den Knicken.

lanhorste in Gehölzen nordöstlich und nordwestlich des Plangebietes 
ermittelt. Für den Horst in einem kleinen Gehölz an der Bahn bei „Zie-
gelstelle“ konnte von 2021-2023 ein Besatz nachgewiesen werden. Die-
ser Horst liegt in ca. 1.130 m Entfernung zur nächstgelegen WEA (WEA 
01 und 02) und überlagert diese mit dem artspezifischen zentralen Prüf-
bereich von 1.200 m. Der erweiterte Prüfbereich des Rotmilans (3.500 
m) liegt  über  der  gesamten WEA-Planung.  Der  Horst  nordöstlich im 
Wald Eichholz war 2021 und 2023 besetzt, der Bruterfolg im Jahr 2021 
blieb jedoch fraglich. Im Jahre 2022 konnte im Rahmen der Horstkartie-
rung kein Besatz des Horstes festgestellt werden. Dieser Horst befindet 
sich in ca. 1.264 m Entfernung zur nächsten WEA, er tangiert weder mit 
seinem Nahbereich noch dem zentralen Prüfbereich die Planung. Der 
erweiterte Prüfbereich (3.500 m) dieses Horstes überlagert ebenfalls al-
le geplanten WEA. Seit 2023 brütet ein drittes Rotmilanpaar im Umfeld 
des Vorranggebietes.  Der Brutplatz ist  im Viehbrooker Gehölz in ca. 
2.570 m Entfernung zur nächstgelegenen WEA lokalisiert. Der erweiter-
te Prüfbereich des Horstes überlagert die gesamte WEA- Konstellation 
von Südosten.

Außerdem konnte ein Rohrweihen- Brutplatz westlich des Vorrangge-
bietes, in ca. 310 m Entfernung zur nächsten WEA nachgewiesen wer-
den. Hier kam es jedoch zu einem Brutabbruch, weshalb die aktuellen 
artspezifischen Prüfradien hier nicht zum Tragen kommen. Des Weite-
ren  wurden  einige  unbesetzte  Horste  von  unbekannten  Groß-  und 
Greifvogelarten ausgemacht. Es erfolgen zusätzliche Maßnahmen.

Kranich

Das  Gebiet  wurde  regelmäßig  von  Kranichen  fliegend  gequert  und 
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auch zur Nahrungssuche aufgesucht. Ab Mitte Juli konnte ein Kranich-
paar mit einem Jungtier mehrfach nahrungssuchend im Untersuchungs-
gebiet dokumentiert werden. Es ist davon auszugehen, dass sich der 
Brutplatz außerhalb des Kartierradius der Horstsuche befunden hat.

Diese Vermeidungsmaßnahmen sind auf der nachgelagerten Genehmi-
gungsebene  festzulegen,  da  im  Rahmen  der  F-Planänderung  keine 
Festsetzungen getroffen werden können. Ebenso ist der Standort der 
geplanten Windenergieanlagen nicht abschließend.

Fledermäuse

Nach den vorliegenden Rechercheergebnissen können im Planungs-
raum potenziell vitale Lokalpopulationen existieren (vgl. Kap. 3.1.7). Es 
muss auch mit einem vermehrten Auftreten an Individuen während der 
Migrationszeit ausgegangen werden. Ein Kollisionspotenzial bzw. -risiko 
für die Individuen der lokalen Fledermauspopulationen sowie von zie-
henden  Arten  kann  daher  nicht  ausgeschlossen  werden.  Somit  sind 
Vermeidungsmaßnahmen zu berücksichtigen.

Brutvögel mit Gehölz- bzw. Knickbezug

Im Zuge der Errichtung der Zuwegungen zu den WEA sind Knick- oder 
Gehölzrodungen erforderlich, was einen Verlust von regelmäßig besetz-
ten Fortpflanzungs- und Ruhestätten für Gehölz bewohnende Vogelar-
ten bedeutet. Da durch ein derartiges Vorhaben nur ungefährdete und 
weit verbreitete Arten mit unspezifischen Brutplatzansprüchen betroffen 
sein werden, können die Brutvögel auf benachbarte Strukturen auswei-
chen. Der Eingriff in die Knickabschnitte muss entsprechend kompen-
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siert werden und zum Schutz der Brutvögel gilt eine Bauzeitenregelung.

Gesamtbelastung

Wir fordern ein gesundheitliches Gutachten, dass die Anwohner nicht 
durch Infraschall, Schall und weiterem Lärm belastet werden und das 
Wind-Turbine-Syndrom auftreten kann.
Darüber hinaus fordern wir die Beachtung des Artikel 2 des Grundge-
setzes – Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrt-
heit.
Wir fordern den finanziellen Ausgleich für die Minderung unserer Le-
bensqualität durch den Investor, das Land Schleswig-Holstein, die Ge-
meinde Wankendorf oder / und den Betreiber bzw. Eigentümer.

Berücksichtigung

Gutachten zu den relevanten Immissionen wurden erstellt und flossen 
in die gemeindliche Umweltprüfung ein. Im Ergebnis sind keine erhebli-
chen  Beeinträchtigungen  durch  Immissionen  des  Vorhabens  zu  ver-
zeichnen.

Solange sich die Nutzung der WEA im rechtlich zulässigen Rahmen be-
wegt, sind evtl. Wertminderungen bzw. Einschränkungen hinzunehmen. 
Dies ist Ausdruck der Sozialbindung nach Art. 14 GG: Das Privateigen-
tum wird einerseits grundsätzlich anerkannt und eine Verfügungsfreiheit 
gewährleistet, andererseits soll der Gebrauch des Eigentums dem Ge-
meinwohl nicht zuwiderlaufen, sondern ihm zugutekommen. Auch vor 
dem Hintergrund der Erfordernisse des Klimaschutzes wird die Forde-
rung nach Ausgleichszahlungen durch die Gemeinde zurückgewiesen.

Gewachsene Struktur

Wir leben in einer gewachsenen ländlichen Struktur, welche Kulturgut 
und touristisches Naherholungsgebiet ist.
In der Hochsaison zählen wir an Sonntagen bis zu 100 Radler pro Stun-
de, die an unserem Grundstück entlang radeln und sich an der frischen, 
künftig von Fiberglas Partikeln angereicherten, Luft  erholen und sich 
später wundern könnten wie es passieren kann, dass auch sie in ihren 
Lungen einen Juckreiz spüren.
Wir fordern die Erhaltung der gewachsenen Struktur und des Naherho-
lungsgebietes.

Kenntnisnahme

Innen- und Außenbereich Kenntnisnahme
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Menschen in der Stadt benötigen genauso Strom wie wir auf dem Lan-
de, der Strombedarf muss dort erzeugt werden, wo er benötigt wird. 
Daher fordern wir ein Umdenken in Bezug auf 

1. den Strombedarf,
2. den Ort der Stromerzeugung, 3. die Art der Stromerzeugung.

Wir fordern die Gleichstellung der Menschen im Innen- und Außenbe-
reich sowie in den unterschiedlichen Bundesländern unter Beachtung 
der Artikel 1, 2 und 3 des Grundgesetzes.

Im Baugesetzbuch wird zwischen Innen- und Außenbereich unterschie-
den, da eine Trennung bestimmter Nutzungen zur Vermeidung von In-
teressenskonflikten sinnvoll  ist.  Aus diesem Grund dürfen bestimmte 
Vorhaben nur im Außenbereich errichtet werden, die Wohnnutzung ist 
nur  im Zusammenhang mit  im Außenbereich  privilegierten Betreiben 
zulässig.

Die  Nutzung  bestehender  Wohngebäude  durch  Nicht-Privilegierte  ist 
zulässig, dies geht jedoch einher mit einem Verzicht auf ein erhöhtes 
Schutzniveau, um die Realisierung privilegierter Vorhaben nicht zu un-
terlaufen. Eine Gleichstellung der Menschen im Innen- und Außenbe-
reich ist daher nicht möglich.

Schutz unseres Eigentuns

Welche Auswirkungen haben die Anlagen auf den Wert unserer Immo-
bilie?
Der Wert wird gemindert, das steht außer Frage. Bisher gibt es wohl 
noch keine einheitlichen gesetzlichen Regelungen zu Entschädigungen 
aufgrund von Wertminderungen.  Der  Wertverlust  der  Grundstücke in 
Nachbarschaft  zu Windkraftanlagen ist  bis  hin zur  faktischen Unver-
käuflichkeit vorstellbar. Schon die Planung einer Windkraftanlage wirkt 
sich wertmindernd auf die Grundstückspreise aus. Wer ersetzt diesen 
Schaden?
Laut Pressemitteilung vom 21. Januar 2019 beziehend auf die Studie 
des RWI – Leibniz Institutes für Wirtschaftsforschung kann der Wertver-
lust der Immobilie innerhalb des Ein-Kilometer-Radius schon 23 Pro-
zent betragen. Voraussichtliche Tendenz steigend.
Wir fordern den finanziellen Ausgleich für die Minderung / den Wertver-
lust unserer Immobilie durch den Investor, das Land Schleswig-Hols-

Kenntnisnahme

Sofern Immissionen die rechtlich vorgeschriebenen Richtwerte einhal-
ten, gelten sie nicht als erhebliche Umweltauswirkungen. Solange sich 
die  Nutzung der  WEA im rechtlich zulässigen Rahmen bewegt,  sind 
evtl.  Wertminderungen bzw.  Einschränkungen hinzunehmen.  Dies ist 
Ausdruck der Sozialbindung nach Art. 14 Abs. 2 GG (2) „Eigentum ver-
pflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit die-
nen.“: Das Privateigentum wird einerseits grundsätzlich anerkannt und 
eine Verfügungsfreiheit  gewährleistet,  andererseits soll  der Gebrauch 
des Eigentums dem Gemeinwohl nicht zuwiderlaufen, sondern ihm zu-
gutekommen. Auch vor dem Hintergrund der Erfordernisse des Klima-
schutzes wird die Forderung nach Ausgleichszahlungen durch die Ge-
meinde zurückgewiesen.
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tein, die Gemeinde Ruhwinkel (Amt Bokhorn-Wankendorf) oder / und 
den Betreiber bzw. Eigentümer.

Eigentum verpflichtet

2017 haben wir entschieden, dass wir in den kommenden Jahren in un-
sere Immobilie investieren wollen, um unser Eigentum zu schützen und 
zu erhalten. 2018 hatten bereits das Dach erneuert. Die weiteren Inves-
titionen waren von vornherein für die Jahre 2019 bis 2024 geplant. In-
vestitionen,  um unsere Immobilie teilweise altersgerecht  umzubauen, 
eine dritte Wohneinheit zu ermöglichen und die Isolierung sowie den 
Anforderungen des Energieausweises gerecht zu werden.

Des  Weiteren  erhalten  wir  Kfw  Fördermittel  zum Austausch  unserer 
Heizung und Sanierungsgeld als  Darlehen erhalten um als  Gemein-
schaft miteinander auf unserem Resthof alt werden zu können.

Wir beziehen uns auf Artikel 14 des Grundgesetzes – .... Eigentum ver-
pflichtet.... Und fragen Sie, ob dies nur einseitige Gültigkeit hat?

Grundgesetz Artikel 1

Wir beziehen uns darauf, dass das Immissionsschutzgesetz und der Ar-
tikel 1 des Grundgesetzes für alle Bürger gleich anzuwenden sind. Die 
Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen 
ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt ...
Wir fühlen uns aufgrund des o.g. Regionalplans ungeschützt und unge-
achtet.

Nester  von  Rotmilan,  Fledermaus  Kolonien  etc.  finden  Beachtung. 
Steht der Naturschutz über dem Menschenschutz und somit über dem 
Grundgesetz?
... ist unser Nest und befindet sich im Ein-Kilometer-Radius, gegebe-

Kenntnisnahme

Die Gemeinde verweist auf die Ausführungen zu den vorherigen Punk-
ten.
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nenfalls sogar in noch geringerem Abstand.

Es wurde Bezug darauf  genommen, dass Aufgrund von Gästen und 
Personal  der  Kuh Lounge eine  besondere  Regelung erfolgen muss, 
was sehr lobenswert ist. Wir fordern die Gleichstellung, da wir uns nicht 
nur ein paar Stunden in der Nähe solcher Anlagen aufhalten, sondern 
täglich, rund um die Uhr 24/7 an 365 Tagen im Jahr!

Daher  beziehen wir  uns auf  die  grundrechtlich  garantierte  Gleichbe-
handlung  auch  in  diesem Fall.  Aus  unserer  Sicht  forcieren  Sie  den 
Wegzug der Bewohner aus Gegenden die WEA geeignet sind und wür-
den Gesundheitsschäden an Menschen / Einwohnern, Schäden am fi-
nanziellen Eigentum der Besitzer, ggf. leerstehende Gebäude, die Zer-
störung einer gewachsenen Kulturlandschaft im Namen der Windkraft 
und der Energiewende hinnehmen. Dem setzen wir uns entgegen.
Würden Sie in 450m Entfernung bzw. innerhalb des 1000m Radius ne-
ben Ihrem Wohnhaus Windkrafträder stehen haben wollen oder gar ne-
ben dem Haus Ihrer Eltern?

Zwei von uns wissen, was es bedeutet in einem Ein-Kilometer-Radius 
zu wohnen, da sie diese Erfahrung 2019/2020 im Hunsrück erlebt ha-
ben und kein Interesse an einer erneuten Infraschall-, Schall-, Schat-
tenwurf- und Lärmbelästigung durch WEA haben.

Wir sind nicht gegen Windkraftanlagen.
Wir sind für unsere Gesundheit und für die Werterhaltung unseres Ei-
gentums sowie die Beachtung des Grundgesetzes Artikel 1. Darum er-
warten wir, dass unsere oben genannten Punkte berücksichtigt werden 
und vertraglich rechtskräftig vereinbart werden.

Abschließend fassen wir zusammen und stellen Ihnen zusätzlich die ü-
bergeordneten Fragen:
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• Steht der Natur- und Vogelschutz über dem Schutz des Men-
schen?

• Steht im Grundgesetz geschrieben, dass der Mensch geschützt 
werden muss? 

• Ist im Grundgesetz verankert, dass alle Menschen gleichbehan-
delt werden müssen?

• Steht im Grundgesetz geschrieben, dass Eigentum verpflichtet?

Wir  fordern weiterhin die Streichung des östlichen Flächenabschnitts 
des Vorranggebiets PR2_PLO_030 und das, obwohl die Planung be-
reits  weit  vorangeschritten ist.  Mindestens jedoch die Einhaltung der 
geltenden Gesetze siehe oben.

Insgesamt behalten wir uns rechtliche Schritte vor.

Unser Beitrag zur Energiewende

Gerne stellen wir der Gemeinde Ruhwinkel unsere südliche Dachfläche 
des Wohnhauses von 150 qm zzgl. der Dachfläche des Schuppens für 
eine Photovoltaik Anlage zur Stromerzeugung zur Verfügung.

Kenntnisnahme

P5 vom 07.10.2025

Nach neuer Landesplanung kein Vorranggebiet mehr:

• Forderung: Die Unterzeichner begrüßen die Ablehnung des Vorrangge-
bietes in der neuen Version der Landesplanung und erwarten, dass der 
Genehmigungsantrag des Betreibers TraveEE für die geplanten Windpark 
komplett abgelehnt wird.

Kenntnisnahme.

Auf Nachfrage gab die Landesplanung am 09.10.2025 folgende Aus-
kunft: „Die fünf beantragten WEA sollen innerhalb des gemäß Landes-
verordnung für den Regionalplan für den Planungsraum II in Schleswig-
Holstein Kapitel 5.7 (Windenergie an Land) (Regionalplan II-Teilaufstel-
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• Begründung: Das östliche Gebiet des Vorranggebietes PR2_PLO_030 
wird in der neuen Version der Landesplanung nicht mehr als Vorrangge-
biet ausgewiesen, sondern als abgelehnte Potentialflächen (siehe Daten-
blatt zu PR2_PLO_002 (Achtung neue Bezeichnung der Gebietes) ab Sei-
te 4 https://www.bolapla-sh.de/file/fb783ac7-c3a9-4e65-9049-
ce0b3c090558/d9d3dc16-faf2-4e81-ae1d-86fee5e8fa9a ). Die Ablehnung 
wird von der Landesplanung insbesondere mit dem fehlenden Abstand 
von nur 359 m zum Seeadlerhorst in Bockhorn und den nahen Rotmilan-
horsten begründet. Der 2.000 m - Umgebungsbereich um den Seeadler-
horst wird als Vorranggebiet ausgeschlossen.

Eine Genehmigung des Windparks würde der neuen Landesplanung wi-
dersprechen und wäre aus Artenschutzgründen nicht nachvollziehbar.

lung-VO) vom 29. Dezember 2020 festgelegten Vorranggebietes Wind-
energie PR2_PLO_030 errichtet  werden. Insofern stimmen die bean-
tragten WEA mit den Zielen der Raumordnung überein. 

Die Regionalplan II-Teilaufstellung-VO bleibt  solange wirksam bis sie 
aufgehoben oder durch die derzeit laufende Teilaufstellung des Regio-
nalplans des Planungsraums II in Schleswig-Holstein Kapitel 4.7 zum 
Thema Windenergie an Land ersetzt wurde. Letzteres ist erst dann der 
Fall, wenn die laufende Teilaufstellung in Kraft getreten ist. Daher steht 
die laufende Teilaufstellung derzeit der wirksamen Regionalplan II-Tei-
laufstellung-VO nicht entgegen.“

Ausgleichszahlung Seeadlerhorst:

• Forderungen:

• Es sollte eine rechtliche Prüfung der Ausgleichzahlung von der Kommu-
nalaufsicht erfolgen.

• Die Gemeindevertretung sollte die Ausgleichzahlung ablehnen, weil die 
Seeadler durch die Ausgleichszahlung und das Antikollisionssystem (AKS) 
nicht geschützt werden.

• Die Gemeindevertretung sollte von der Genehmigungsbehörde prüfen 
lassen, ob die weitere Planung ausgesetzt werden muss, weil die Seead-
ler in 2025 wieder erfolgreich gebrütet haben.

• Die Gemeindevertretung sollte veranlassen, dass zumindest die Wind-
kraftanlage WA1 nicht gebaut wird, weil sie zu nah am Horst steht. Ein 

Kenntnisnahme.

Das  Antikollisionssystem  ist  gemäß  §  45b  BNatSchG  als  geeignete 
mögliche Schutzmaßnahme aufgeführt.

Die Ausgleichszahlungen dürfen gemäß § 6 Abs. 1 S. 5 ff. WindBG als 
alternatives Mittel angewendet werden, wenn keine geeigneten, verhält-
nismäßigen Maßnahmen verfügbar sind. 

Geltendes Recht wird somit eingehalten.
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AKS für diese Anlage kann die Adler nicht schützen.

• Begründung: Die laut Artenschutzbericht vorgesehene Ausgleichszah-
lung für den Seeadlerhorst, der seit 2023 (*) in Bockhorn nachgewiesen 
wurde, ist rechtlich fragwürdig. Die Ausgleichszahlung könnte als verdeck-
te Bestechung oder Ablasshandel bewertet werden.

Die Ausgleichzahlung sollte abgelehnt werden, um die Seeadler zu schüt-
zen, die auch in 2025 wieder Bruterfolg hatten. Insbesondere auch Jung-
tiere wären vor allem durch die Windkraftanlage WA1 auf Bockhorner Ge-
biet (Entfernung: 359 m) stark gefährdet. Laut Information von Herrn Kalin 
Günter Kalin (Vorsitzender der Projektgruppe Seeadlerschutz S-H) funktio-
niert ein AKS nur, wenn die Greifvögel aus mindestens 1.000 m anfliegen. 
Nur dann können sie die Flugrichtung bestimmen und rechtzeitig reagie-
ren.

Bernd Koop (Ornithologische Arbeitsgemeinschaft (OAGSH) und Natur-
schutzbeauftragter Kreis Plön) hat den Artenschutzbericht geprüft und hat 
folgende Meinung:

„Wenn die absehbare Gefährdung des Seeadlers mit einem „Geldablass" 
regelbar ist, verstößt das m.E. gegen jeden gesunden Menschenverstand.  
Leider hat der Bundesgesetzgeber diesen Wahnsinn zugelassen, weil er 
gespürt hat, dass der Raum für derartige Ausbauziele nicht mehr vorhan-
den ist.

Kritisch sehe ich auch die angedachten Vogelerkennungssysteme: Grund-
sätzlich sind sie ja wirksam. Wenn sie aber genutzt werden, um ggf. in den 
Nahbereich eines Horstes einer schlaggefährdeten Art einzudringen, hilft 
es den Milanen oder Adler nicht: Bei einer Abschaltungszeit von 6% der 
gesamten Zeit beginnt für den Betreiber die Unzumutbarkeit, dann muss 
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er nicht länger das System scharfstellen.

Das heißt: spätestens zu Beginn der sehr flugaktiven Fütterungszeit ist die  
Deckelung erreicht und die Vögel laufen dann Gefahr, erschlagen zu wer-
den.

Als eine Evaluierung dieser Systeme im LfU 2024 erfolgte (ich war da 
auch in dem Gremium) habe ich genau davor gewarnt. Das gilt ja genauso 
auch für Zugwege, die mit Windkraftanlagen und den Vogelerkennungs-
systeme zugestellt werden. Schon während des Heimzuges wird die De-
ckelung erreicht und auf dem Wegzug mit den geringeren Zughöhen 
kommt es dann zu den Tötungen ziehender Vögel.“

Die weitere Planung sollte ausgesetzt werden, weil in Ruhwinkel die glei-
che Situation wie in Großharrie vorliegt. In Großharrie wurde die weitere 
Planung aufgrund des Bruterfolges im August 2025 auf Eis gelegt.

(*): In den Jahren zuvor wurden Rotmilane auf dem Horst nachgewiesen

Artenschutzbericht:

• Forderungen:

Für den in 2023 neu errichteten Seeadlerhorst muss eine aktuelle Raum-
nutzungserfassung (RNE) und eine neue Raumnutzungsanalyse (RNA) 
durchgeführt werden.

Es gibt weitere Rotmilan-Horste im Schönbökener Wald (südlich vom Hof 
Kringel) und im Bockhorner Wald (im westlichen Teil in der Nähe des See-
adlerhorstes), die im Artenschutzbericht nicht enthalten sind. Außerdem ist 
im Schönbökener Wald an der Grenzau ein Kranichnest.

Kenntnisnahme.

Die Brutpaare und Horste der im 6 km Radius des Plangebietes wurden 
mittels Datenrecherche erfasst (Stand: 06.12.2024). Von 2021 bis 2023 
wurden zudem Horstkartierungen durchgeführt.

Der Kranich gehört gem. BNatSchG nicht zu den planungsrelevanten 
Arten. Er wird in Schleswig-Holstein gem. LANU (2008) ausschließlich 
hinsichtlich  der  Brutplätze  und  deren  Entfernung  zu  den  geplanten 
WEA-Standorten  betrachtet.  Da  es  keine  bekannten  Brutplätze  des 
Kranichs innerhalb des Vorranggebietes und im Umfeld gibt, ist keine 

51 November 2025 effplan.



8. Änderung des Flächennutzungsplans in der Gemeinde Ruhwinkel Abwägung der Stellungnahmen

Stellungnahme Abwägung

Beeinträchtigung für den Kranich durch das Vorhaben gegeben. Im Un-
tersuchungsgebiet  konnte  mittels  Datenrecherche  und  während  der 
Horstkartierung kein Brutplatz des Kranichs ermittelt bzw. dokumentiert 
werden (bioplan, 2025).

Das Gebiet wird regelmäßig von fliegenden Kranichen gequert und es 
konnte ein Kranichpaar mit einem Jungtier mehrfach nahrungssuchend 
ausgemacht werden. Es ist davon auszugehen, dass sich der Brutplatz 
außerhalb des Kartierradius der Horstsuche befunden hat.

Begründung:

Für die Seeadler im 2023 neu errichteten Seeadlerhorst wurde keine neue 
Raumnutzungserfassung (RNE) und Raumnutzungsanalyse (RNA) nach 
den Anforderungen der „Standardisierung des Vollzugs artenschutzrechtli-
cher Vorschriften“ (siehe https://www.schleswig- holstein.de/DE/fachinhal-
te/E/eingriffsregelung/Downloads/ArbeitshilfeArtenschutzWE A.pdf?
__blob=publicationFile&v=1 ) durchgeführt. Die RNE und die RNA für See-
adler wurden 2021 durchgeführt und berücksichtigen nicht die Flugbewe-
gungen der Seeadler aus dem neuen Horst. Die Anforderungen im Poten-
ziellen Beeinträchtigungsbereich (PBB), insbesondere unter Berücksichti-
gung der Bruterfolge in 2023 und 2025, wurden nicht erfüllt.

Siehe Kapitel 2.4.2.1: „Der Bruterfolg ist die wichtigste Voraussetzung, um 
aussagekräftige Untersuchungsergebnisse im Hinblick auf Nahrungsflüge, 
Nahrungsgebiete und Flugaktivitäten der Jungvögel zu generieren. Daher 
muss bei Untersuchungen im PBB zumindest ein Jungvogel flügge wer-
den, damit die Erfassungsergebnisse gewertet werden können.“

• Siehe Kapitel 2.5.1: „Siedelt sich eine windkraftsensible Vogelart nach 
Abschluss der Erfassungen und vor Erteilung der Genehmigung an, so-

Kenntnisnahme.

Gemäß § 6b Abs.3 WindBG besteht innerhalb von Beschleunigungsge-
bieten keine Pflicht zur Kartierung. Die Überprüfung erfolgt auf Grundla-
ge vorhandener Daten. Die im Rahmen dieses Vorhabens erhobenen 
Daten liegen somit gemäß nun geltender Regelungen freiwillig und zu-
sätzlich vor.

Zudem wurde der hier genannte Seeadler Horst in etwa 359 m Entfer-
nung  zur  nächstgelegenen  geplanten  WEA entsprechend  im  Arten-
schutzrechtlichen  Fachbeitrag  (bioplan,  2025)  berücksichtigt  und  es 
wurde festgestellt, dass der artspezifische Nahbereich überlagert wird. 
Aufgrund dessen kommt der Fachbeitrag zu dem Schluss, dass jährli-
che Zahlungen in ein Artenhilfsprogramm erfolgen müssen. 

Dies entspricht dem §45d des BNatSchG sowie dem WindBG.

Zudem werden im Rahmen der F-Planänderung keine finalen Standorte 
der WEA festgelegt. Das ist auf dieser Planungsebene nicht möglich. 
Bei den Standorten der Windenergieanlagen handelt es sich somit, wie 
auch in der Begründung unter dem Kapitel „Kurzbeschreibung des Vor-
habens“ erläutert um „Voraussichtliche Standortkoordinaten“. 
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dass deren PBB oder Prüfbereich durch die WEA-Planung betroffen ist, so 
ist dies im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung zu berücksichti-
gen. Dabei ist maßgeblich, dass es in selbst erbauten Nestern oder künst-
lichen Nisthilfen zur Eiablage gekommen ist und der Horst insofern als Le-
bensstätte gewertet wird.“

Die folgende Karte enthält die relevanten Horste am geplanten neuen

Windpark, die von Ornithologen in 2025 ermittelt wurden:

Auf der beigefügten Karte wird deutlich, dass der Nahbereich der Rot-
milane weiterhin nicht betroffen ist. Eine AKS ist für den Rotmilan be-
reits vorgesehen. 

Schutzmaßnahmen Mensch:

• Schallschutz:

Lärmmessungen durch unabhängige Gutachter

• Forderung:

Kenntnisnahme.

Im Rahmen der F-Planänderung geht es um die Bodennutzung als sol-
che und nicht um konkrete technische Auswirkungen. Auch abschlie-
ßende  Standorte  der  Windenergieanlagen  können  nicht  festgesetzt 
werden.
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Nach Inbetriebnahme ist eine Langzeitmessung von unabhängigen Gut-
achtern durchzuführen. Weitere Lärmmessungen werden von der Gemein-
de oder einer neutralen Stelle (Genehmigungsbehörde) auch beauftragt, 
wenn die Anwohner feststellen, dass die Lärmbelastung zu hoch und/oder 
gesundheitsschädlich ist.

Explizit muss dies für die Straße Eichholz in der Gemeinde Ruhwinkel 
möglich sein. Die Kosten hat der Betreiber zu tragen. Die Lärmmessungen 
sollten später im Betrieb auch regelmäßig und bei besonderen Wetterbe-
dingungen (z. B. starkem Wind) durchgeführt werden, um realistische Be-
lastungen zu erfassen.

• Begründung:

In einem Urteil des Landgerichts Koblenz wurde festgestellt, dass unab-
hängige Langzeitmessungen notwendig sind, um die Einhaltung der 
Grenzwerte zu überprüfen. Das Schallgutachten wurde nur aufgrund theo-
retischer Berechnungen erstellt.

Für die Genehmigung von Windenergieanlagen ist das Landesamt für 
Umwelt zuständig. Dort können weitere Informationen erfragt werden.

Abschaltung bzw. reduzierter Betrieb bei Grenzwertüberschreitungen

• Forderung:

Automatische  Abschaltung  bzw.  Wechsel  in  reduzierten  Betrieb  der 
Windkraftanlagen  bei  Überschreitung  der  Lärmgrenzwerte.  Die  Ab-
schaltung bzw. Reduzierung muss automatisch erfolgen und durch ein 
unabhängiges Monitoring-System überwacht werden.

• Begründung:

Dieses stellt sicher, dass die Belastung durch Lärm nicht dauerhaft anhält.

Fehlende Grenzwertberechnungen

Kenntnisnahme.

Im Rahmen der F-Planänderung geht es um die Bodennutzung als sol-
che und nicht um konkrete technische Auswirkungen. Auch abschlie-
ßende  Standorte  der  Windenergieanlagen  können  nicht  festgesetzt 
werden.

Für die Genehmigung von Windenergieanlagen ist das Landesamt für 
Umwelt zuständig. Dort können weitere Informationen erfragt werden.

54 November 2025 effplan.



8. Änderung des Flächennutzungsplans in der Gemeinde Ruhwinkel Abwägung der Stellungnahmen

Stellungnahme Abwägung

• Forderung:

Die Grenzwertberechnungen sollten für alle Häuser im Umkreis von 800 m 
durchgeführt werden.

• Begründung:

Es fehlen z.B. die Häuser Eichholz 8, Eichholz 9 und Eichholz 13.

Schattenwurf:

• Forderung:

Verpflichtung zur Installation von Schattenwurfabschaltmodulen, die si-
cherstellen, dass kein Haus länger als insgesamt 30 Minuten pro Tag 
von Schattenwurf  aller  Anlagen betroffen ist.  Der Betreiber muss die 
Einhaltung der Schattenwurfgrenzen durch ein Monitoring-System do-
kumentieren und den Anwohnern regelmäßig (mindestens jährlich) Be-
richte vorlegen oder Einsicht gewähren.

• Begründung:

Dies ist in vielen Bebauungsplänen bereits Standard und schützt die Le-
bensqualität der Anwohner.

Kenntnisnahme.

Im Rahmen der F-Planänderung geht es um die Bodennutzung als sol-
che und nicht um konkrete technische Auswirkungen. Auch abschlie-
ßende  Standorte  der  Windenergieanlagen  können  nicht  festgesetzt 
werden.

Für die Genehmigung von Windenergieanlagen ist das Landesamt für 
Umwelt zuständig. Dort können weitere Informationen erfragt werden.

Blinkende Beleuchtung nur bei Bedarf:

• Forderung:Die blinkende Beleuchtung sollte nur bei Näherung eines 
Flugzeuges oder Hubschraubers eingeschaltet werden und sonst ausge-
schaltet sein, sowohl tagsüber als auch bei Dunkelheit. Ein entsprechen-
des System ist zu verwenden.

Die Anwohner benötigen eine Dokumentation, in welchen Zeitfenster und 
unter welchen Bedingungen die Abschaltung erfolgt.

Kenntnisnahme.

Im Rahmen der F-Planänderung geht es um die Bodennutzung als sol-
che und nicht um konkrete technische Auswirkungen. Auch abschlie-
ßende  Standorte  der  Windenergieanlagen  können  nicht  festgesetzt 
werden.

Für die Genehmigung von Windenergieanlagen ist das Landesamt für 
Umwelt zuständig. Dort können weitere Informationen erfragt werden.
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• Begründung:

Das ständige Blinken ist störend und die Verwendung eines entsprechen-
den Systems ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Anwohner benötigen die 
Dokumentation, damit sie die Nichteinhaltung melden können.

Schutzmaßnahmen Tiere:

• Forderungen:

• Einsatz moderner Antikollisionssysteme (AKS) mit Artenerkennungssoft-
ware, die speziell auf Rotmilane und Seeadler abgestimmt ist.

• Abschaltungen bei bestimmten Wetterbedingungen (z. B. Windgeschwin-
digkeit < 6 m/s, Temperatur > 10°C) im Zeitraum 10.05.–30.09. zum 
Schutz von Fledermäusen bis das 2-jährige Gondel-Monitoring durchge-
führt wurde.

• Betrieb der Anlagen tagsüber nur mit Antikollisionssystemen im Zeit-
raum 01.03.–31.08. für Rotmilane und ganzjährig für Seeadler (siehe 
auch Punkt

2.).

• Der Betreiber muss zusätzlich Maßnahmen ergreifen, um den Lebens-
raum der Tiere während der Bauphase zu schützen (z. B. keine Bauarbei-
ten während der Brutzeit von Rotmilanen und Seeadlern).

• Begründung:

Der Schutz von bedrohten Tierarten wie Rotmilanen, Seeadlern und Fle-
dermäusen ist nicht nur ökologisch, sondern auch rechtlich von großer Be-
deutung. Die Nähe des Seeadlerhorsts zur geplanten Anlage verstärkt die 

Kenntnisnahme.

Die entsprechend notwendigen Schutzmaßnahmen wurden im Arten-
schutzrechtlichen Fachbeitrag sowie dem Umweltbericht dargestellt und 
sind einzuhalten.

Abgesichert werden diese Maßnahmen durch Auflagen in der Genehmi-
gung.
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Notwendigkeit strenger Schutzmaßnahmen.

Rechtliche Absicherung

Vertragliche Festlegungen

• Forderung:

• Alle Schutzmaßnahmen (z. B. Schallschutz, Schattenwurf, Tierschutz) 
müssen verbindlich in einem städtebaulichen Vertrag festgehalten werden.

• Der städtebauliche Vertrag muss auch Sanktionen für den Betreiber ent-
halten, falls die Schutzmaßnahmen nicht eingehalten werden (z. B. Gelds-
trafen oder Betriebsbeschränkungen).

• Begründung:

Nur so können die Maßnahmen rechtlich durchgesetzt werden

Kenntnisnahme.

Die Genehmigung der Windenergieanlagen enthält die einzuhaltenden 
Auflagen. Die Missachtung kann zum Erlöschen der Genehmigung so-
wie weiteren Bußgeldern führen. Eine rechtliche Absicherung ist bereits 
gegeben.

Direkte Ausgleichszahlungen für Minderung der Lebensqualität

• Forderung:

• Regelmäßige, direkte Ausgleichszahlungen an alle betroffenen Anwohner 
im Umkreis von bis zu 1000 Metern.

• Die Höhe der Zahlungen muss sich an der Nähe zur Anlage und der indi-
viduellen Belastung durch Lärm, Schattenwurf und Sichtbeeinträchtigung 
orientieren.

• Konkret:

• Für Anwohner im Umkreis von bis zu 1.000 Meter: Mindestens 2.000– 
3.000 € pro Jahr und Haushalt. Die Zahlungen müssen an die jährliche In-
flation angepasst werden, um den realen Wert der Entschädigung zu er-

Kenntnisnahme.

Wie richtig angeführt stammt dieser Gesetzesentwurf aus Mecklenburg-
Vorpommern. Das Urteil sagt lediglich aus, dass das Gesetz über die 
Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an Windparks in  Mecklen-
burg-Vorpommern zulässig ist.

In Schleswig-Holstein gibt es ein solches Gesetz nicht.

Der § 6 EEG 2023 gibt allerdings die Möglichkeit der finanziellen Betei-
ligung der kommunen am Ausbau. Diese Thematik kann zum jetzigen 
Stand allerdings nicht abschließend geklärt werden.
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halten.

• Die Zahlungen müssen unabhängig von anderen Kosten (z. B. Für 
Schallschutzmaßnahmen) erfolgen, um sicherzustellen, dass sie die Min-
derung der Lebensqualität direkt kompensieren.

• Begründung:

Wir sind durch Lärm, Schattenwurf, blinkende Beleuchtung und bedrän-
gende Wirkung durch hohe Anlagen, als auch durch die massive dauerhaf-
te Beeinträchtigung unserer Lebensqualität und Wertverlust unserer Im-
mobilen betroffen.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es einen Gesetzesentwurf, der dieses 
Jahr verabschiedet wird: Demnach sollen Betreiber von Windanlagen 0,3 
Cent an die Gemeinde und 0,3 Cent an die Einwohner abgeben.

Laut Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ist eine Pflicht zur Beteiligung 
der Anwohner zulässig: https://share.google/ZGyovpnVje1QefqEi. Die 
Aussage der Betreiber, dass eine Ausgleichszahlung an die Anwohner 
nicht zulässig ist, ist also falsch.
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